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1 Einleitung 

Mütter mit Behinderungen entsprechen keineswegs dem idealtypischen Mutterbild. Die 

Gesellschaft erwartet von Müttern, dass sie Hilfe geben, statt sie selbst in Anspruch zu 

nehmen. Bei Vätern ist dies nicht anders: Sie sollen stark sein, die Familie ernähren 

sowie Mutter und Kind unterstützen. Viele Eltern mit Behinderungen übertragen diesen 

Anspruch der Gesellschaft auf ihr eigenes Leben und leiden stark unter diesem Konflikt. 

Mit dem Versuch es allein schaffen zu wollen, bloß nicht aufzufallen und mit der Ableh-

nung wohlwollender Hilfsangebote, soll vor allem Zweiflern bewiesen werden, dass eine 

Elternschaft ohne „der Gesellschaft zur Last zu fallen“ möglich ist. Wird dabei langfristig 

auf Hilfe von außen verzichtet, kann sich das nachteilig auf das ganze Familiensystem 

auswirken und sich der gesundheitliche Zustand des Elternteils mit Behinderung 

verschlechtern. Dadurch geraten auch Elternteile ohne Behinderung an ihre Grenzen. 

Kommt noch eine Berufstätigkeit hinzu, fehlt es gänzlich an Zeiten zur Erholung, die 

Familienstimmung ist angespannt und die Kraftreserven gehen aus. Zuweilen ist auch 

die Partnerschaft belastet und es mangelt an Familienaktivitäten, die Freude spenden 

könnten. Ängste, Gereiztheit, Ungeduld, Rückzug und Überforderung bei Eltern und Kind 

können aus fehlender Unterstützung hervorgehen, so entsteht ein Kreislauf von 

Überforderung und Isolation.1 

Um diese Problemlagen zu vermeiden bedarf es einer entsprechenden Unterstützung in 

Form von Assistenzleistungen. Dass die BRD als Vertragsstaat sich gemäß 

Art. 23 Abs. 2 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) hierzu verpflichtet hat und gewillt ist Menschen 

mit Behinderungen2 in angemessener Weise bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen 

Verantwortung zu unterstützen, wird nicht zuletzt durch die Aufnahme des § 78 (unter 

der Betitelung Assistenzleistungen) ins Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX n.F. zum 

01.01.2018) deutlich. Ob sich hieraus und durch die Verschiebung der Eingliederungs-

hilfe ins SGB IX n.F. zum 01.01.2020 sowie mittels der gesamten Reformierung des 

SGB IX a.F. bisherige Abgrenzungsprobleme bezüglich der Zuständigkeiten von 

Eingliederungshilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe bei Assistenzleistungen lösen lassen 

können, soll im Zuge dieser Bachelorarbeit untersucht werden. 

 
1  Vgl. Schnabel/Rischer/Blochberger in Ratgeber Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 

16.01.2020_07:51, S. 16. 
2  Im Zuge des Bundesteilhabegesetzes ist die früher verwandte Terminologie, die von „behinderten Men-

schen“ sprach, zugunsten einer neuen gesetzlich gebräuchlichen Formulierung, „Menschen mit 
Behinderungen“, gewichen. Dies geschah in Anlehnung an Art. 1 S. 2 UN-BRK. 

http://www.behinderte-eltern.de/
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Beginnend mit einem historischen Abriss über die Entstehung des Behindertenrechts, 

sowohl national wie international, soll das erste Kapitel dieser Ausarbeitung, vor allem in 

Anbetracht von Ermordungen, Zwangssterilisationen und Diskriminierungen in der 

Vergangenheit, die Notwendigkeit eines gesetzlich verankerten Teilhaberechtes für 

Menschen mit Behinderungen verdeutlichen (Kapitel 2). 

Anschließend wird der Begriff „Behinderung“ genauer betrachtet und definiert, sowohl 

vor als auch nach der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Dies erfolgt gleicherma-

ßen für die Betrachtung des Behinderungsbegriffes in der Eingliederungshilfe, um deren 

abweichender Regelung gerecht zu werden (Kapitel 3). 

Im folgenden Kapitel (4) wird die Unterscheidung von Assistenzleistungen für Eltern mit 

Behinderungen in Elternassistenz und Begleitete Elternschaft herausgearbeitet und in 

Bezug zur neueingeführten Norm, dem § 78 SGB IX n.F., gesetzt. Weiterhin findet eine 

Betrachtung der Kompetenzen von Assistenznehmern/innen statt. 

Ferner bedarf es einer Betrachtung des Kindeswohls, wie auch der elterlichen Kompe-

tenzen, um den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. Dabei wird das Augenmerk 

vor allem auf Eltern mit einer geistigen Behinderung gelegt und auf die Frage, wie sie 

ihrer elterlichen Sorge gerecht werden können (Kapitel 5). 

Nach der Definition aller Begrifflichkeiten und der Vertiefung der Thematik bzgl. denk-

barer Assistenzleistungen, wird zum einen die Zuständigkeitsproblematik zwischen der 

Eingliederungshilfe (bis zum 01.01.2020 im SGB XII a.F. verankert) und der Kinder- und 

Jugendhilfe und zum anderen deren Leistungsspektrum im Bereich der Elternassistenz 

und der Begleiteten Elternschaft beleuchtet. An dieser Stelle erfolgt ebenfalls ein 

Ausblick auf die zukünftige Gestaltung von Assistenz (Kapitel 6). 

Mit dem Fazit in Kapitel 7 und den ausgearbeiteten Kernsätzen wird das Ergebnis dieser 

Analyse festgehalten. In diesem Zusammenhang werden auch Themen angesprochen, 

die zu einem späteren Zeitpunkt untersucht werden könnten.3  

 
3  Aufgrund der erst kürzlich erfolgten Überführung der Eingliederungshilfe ins SGB IX n.F. und der noch 

nicht abgeschlossenen Gesetzesreform können noch keine Aussagen darüber getroffen werden, inwie-
weit der Systemwechsel erfolgreich war bzw. ob gewünschte Effekte eingetreten sind. 
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2 Die grundlegende Entwicklung des Behindertenrechts 

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Diese eigenständige 

Regelung in Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG verdeutlicht, dass zum Schutz und zur Unterstützung 

von Menschen mit Behinderungen besondere Normen nötig sind und die BRD, als 

Sozialstaat, einen Förderungs- wie auch Integrationsauftrag hat.4 Mit der Erweiterung 

des Art. 3 Abs. 3 GG um den Satz 2 im Jahr 19945 vollzog sich ein entscheidender Wan-

del des Selbstverständnisses von Menschen mit Behinderungen. Fortan sollen „[…] nicht 

mehr die Fürsorge und die Versorgung von behinderten Menschen, sondern ihre selbst-

bestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Beseitigung der Hindernisse, 

die ihrer Chancengleichheit entgegenstehen“ im Mittelpunkt des politischen und gesell-

schaftlichen Handelns stehen.6 Dies war der Meilenstein für eine einheitliche Kodifizie-

rung des Rechtsgebiets in Bezug auf die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen und Ausgangspunkt der Gesetzgebungsgeschichte des SGB IX, welche 

nicht zuletzt „[…] vor dem ethischen Hintergrund der historischen Erfahrungen in 

Deutschland“ als dringliche und gesetzgeberische Aufgabe betrachtet wurde.7 Nur mit 

einem Blick in die Geschichte Deutschlands lässt sich die Dringlichkeit sowie die Rele-

vanz des Behindertenrechts verdeutlichen. 

2.1 Historischer Überblick 

Das deutsche Behindertenrecht ist eng mit der deutschen Geschichte verbunden und 

fand seinen Ursprung vor allem in den beiden von Deutschland ausgehenden 

Weltkriegen. Die Versorgung und Integration der durch diese Kriege beschädigten 

Menschen wurde zur sozialpolitischen Aufgabe des Staates.8 Menschen mit 

Behinderungen sollten ab 1919 hauptsächlich wieder in das Arbeitsleben integriert 

werden. Mit der Verordnung Schwerbeschädigter vom 19.01.19199 und dem Gesetz 

über die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 06.04.192010 wurde dies eingeleitet 

und das damals gerade entstehende Arbeitsrecht erhielt erste Normen, welche bis heute 

 
4  BVerfG v. 18.06.1975 – 1 BvL 4/74, BVerfGE 40, 121, 133; vgl. Schmidt in ErfK (2019): GG Art. 3 Rn. 

77. 
5  Durch das Gesetz zur Änderung des GG v. 27.10.1994, BGBl. I S. 3146. 
6  Vgl. BT-Drs. 14/2913 S.3.; Diese Ablösung des alten Fürsorge- und Versorgungsmodells wurde vom 

Bundestag einstimmig am 19.05.2000 beschlossen und Bürgernähe sowie verbesserte Effizienz auf der 
Basis eines gemeinsamen Rechts gefordert. 

7  Vgl. BT-Drs. 14/2913 S.3; Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 13. 
8  Vgl. Kothe in FKS-SGB IX (2018): Einleitung Rn. 9. 
9  RGBl. 1919, S. 829. 
10  RGBl. 1920, S. 458. 
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existent sind. Eine dieser ist z.B. die Quotenregelung der §§ 154ff. SGB IX, wodurch 

Arbeitgeber zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen verpflichtet werden.11 

In jeglicher Hinsicht waren die Folgen des nationalsozialistischen Terrors einschneidend. 

Dies gilt in besonderem Maße auch für Menschen mit Behinderungen. Bis 1945 wurden 

zirka 300.000 Menschen mit Behinderungen, die als unproduktiv angesehen wurden, vor 

allem Menschen mit einer geistigen oder seelische Behinderung, durch staatlich initiierte 

Maßnahmen ermordet.12 Die wesentlich höhere Zahl Kriegsversehrter des Zweiten Welt-

krieges im Vergleich zum Ersten Weltkrieg führte 1950 zum Gesetz über die Versorgung 

der Opfer des Krieges13 und im Folgenden zu seiner Neufassung als Schwer-

beschädigtengesetz im Jahre 195314. Losgelöst vom bisherigen arbeitsmarktorientierten 

Ansatz der Gesetzgebung wurden 1961 das Gesetz über die Fürsorge für Körper-

behinderte und von einer Körperbehinderung bedrohte Personen sowie das Bundes-

sozialhilfegesetz erlassen. Deren Ergebnis war eine sich entwickelnde Eingliederungs-

hilfe, welche erstmals eine Basis für soziale Rechte und Integration für Menschen mit 

Behinderungen schaffte, die nicht durch das bestehende Sozialversicherungssystem15 

abgesichert waren.16 

Hervorgerufen durch einen gesellschaftlichen Veränderungsdruck und zur Angleichung 

an das internationale Recht trat am 29.04.1974 das „Gesetz zur Sicherung der 

Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft“17 in Kraft. Die darin 

enthaltenen grundlegenden Neuerungen, wie die Abkehr vom bisher geltenden 

Kausalitätsprinzip18 oder die Reformen der Beschäftigungspflicht und der Ausgleichs-

abgabe zu Lasten des Arbeitgebers waren ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zu 

einer umfassenden Normierung des Schwerbehindertenrechts.19 

Der bis heute verbindliche und integrative Grundsatz der „Teilhabe behinderter 

Menschen“ des § 10 SGB I, welcher für alle Sozialgesetzbücher gleichermaßen gilt, 

fasst mit seinem Inkrafttreten im Juni 197520 die bisherige Entwicklung zusammen und 

weist Menschen mit Behinderungen bzw. von einer Behinderung bedrohten Menschen 

 
11  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 8. 
12  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 9; Kothe in FKS-SGB IX 2018): Einleitung Rn. 11. 
13  Bundesversorgungsgesetz v. 20.12.1950, BGBl. I S. 791. 
14  Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter v. 16.06.1953, BGBl. I S. 389. 
15  Mit der Rentenreform von 1957 wurde der Rehabilitationsauftrag, besonders ausgelegt auf die berufliche 

Rehabilitation, ins Rentenrecht integriert. Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Rentenversicherung 
der Arbeiter vom 23.02.1957, BGBl. I S. 45. 

16  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 10. 
17  BGBl. I S. 1005. 
18  Bisher war die Ursache (Kriegsbeschädigung) der Behinderung entscheidend für die Leistungen. Fortan 

sollte allen Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen ursachenunabhängig 
geholfen werden. Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 11. 

19  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 11. 
20  BGBl. I S. 3015. 
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das Recht auf notwendige Hilfen zu, damit eine möglichst selbstständige und selbst-

bestimmte Lebensführung möglich ist.21 Die steigende Zahl der Arbeitslosen, vorrangig 

der Menschen mit Schwerbehinderung, führte in den Folgejahren zu einer ersten 

Änderung des Schwerbehindertengesetzes im Jahre 198622 und sollte mit einer erhöh-

ten Ausgleichsabgabe23 der Arbeitslosigkeit entgegenwirken.24 Bis zur deutschen Einheit 

1990 waren keine einschneidenden Änderungen in der Rechtsmaterie zu beobachten 

und auch bei der Übertragung der westdeutschen Rechtslage auf die neuen Bundes-

länder blieben Neuerungen bzw. Systembereinigungen aus. Erst das bereits angespro-

chene Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen, das 1994 im GG 

festgehalten wurde, fand mit einer zeitlichen Verzögerung seinen Ausdruck im Gesetz 

zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen vom 27.04.200225 sowie in zahl-

reichen Gesetzen und Verpflichtungen der öffentlichen Verwaltung sowie insbesondere 

im 200126 in Kraft getretenen SGB IX a.F.27 

2.2 Internationale Grundlagen 

Neben den nationalen Entwicklungen beeinflussten zunächst Beschlüsse sowie Über-

einkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)28 das Behindertenrecht auf 

supranationaler Ebene. Das 1983 beschlossene Übereinkommen 159 über die 

berufliche Rehabilitation und die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 

wurde 198929 von der BRD ratifiziert.30 Darin verpflichten sich die Mitgliedsstaaten im 

Zuge einer innerstaatlichen Politik Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit 

Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern, Chancengleichheit zu 

schaffen und mit beruflicher Rehabilitation für eine Eingliederung bzw. Wieder-

eingliederung zu sorgen.31 Die ebenfalls 1983 von der ILO beschlossene Empfehlung 

168 über die berufliche Rehabilitation und die Beschäftigung der Menschen mit 

Behinderung ist konkreter formuliert und fordert eine frühestmögliche Rehabilitation, eine 

Anpassung der Arbeitsplätze an die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung, 

 
21  Vgl. Kothe in FKS-SGB IX (2018): Einleitung Rn. 15. 
22  BGBl. I S. 1421. 
23  Für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz ist eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Im Sinne von 

§ 154 Abs. 1 SGB IX n. F. sind Pflichtarbeitsplätze, Arbeitsplätze die mit schwerbehinderten Menschen 
besetzt werden sollen. 

24  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 12; Kothe in FKS-SGB IX (2018): Einleitung Rn. 17. 
25  BGBl. I S. 1467. 
26  BGBl. I S. 1046, 1047. 
27  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 13. 
28  Die ILO ist eine 1919 gegründete Sonderorganisation der Vereinten Nationen, deren Mitglieder (187 

Mitgliedsstaaten) durch ihre Regierungen, durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch durch 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in den Organen der ILO vertreten sind. Hauptaugenmerk der Zusam-
menarbeit ist die Formulierung und Durchsetzung von internationalen Arbeits- und Sozialnormen. Vgl. 
ILO unter www.ilo.org (2020): 10.01.2020_16:10. 

29  BGBl. II S. 2. 
30  Vgl. Kothe in FKS-SGB IX (2018): Einleitung Rn. 19. 
31  Vgl. Kothe in FKS-SGB IX (2018): Einleitung Rn. 19f. 

http://www.ilo.org/
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Formen geschützter Beschäftigung sowie eine flexible Zusammenarbeit von Arbeit-

geber/innen- und Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnenverbänden. Diese Empfehlungen 

dienten der Interpretation des Übereinkommens und fassten Grundsätze zusammen, 

sind allerdings weniger formell bindend.32 

Einen Meilenstein stellen die Entwicklungen rund um die Richtlinie 2000/78/EG dar. 

Diese Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf vom 27.11.2000 konkretisiert den 

damaligen Art. 13 EGV (jetzt Art. 10 AEUV) und schafft einen Rechtsrahmen, der unter 

anderem die Diskriminierung aufgrund einer Behinderung untersagt. In der BRD zog sich 

die Umsetzung des Verbots länger hin und erfolgte mit einigen Schwierigkeiten im 

August 2006 durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz33.34  

Am 13.12.2006 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New 

York das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.35 Durch 

Verabschiedung als Bundesgesetz am 21.12.200836 und Hinterlegung der Ratifikations-

urkunde bei den Vereinten Nationen am 24.02.2009, ist gemäß Art. 45 UN-BRK die 

Behindertenrechtskonvention am 26.03.2009 in Deutschland mit dem Rang eines 

einfachen Bundesgesetztes in Kraft getreten. Für das neue Teilhaberecht und dessen 

künftige Fortentwicklung war bzw. ist die Konvention von besonderer Bedeutung. Sie ist 

in Deutschland geltendes Recht, das es gilt bekannt zu machen und umzusetzen. Mit 

der Konkretisierung bereits bestehender Menschenrechte aus der Allgemeinen 

Menschenrechtserklärung von 1948 sowie dem Sozial- und Zivilpakt von 1966 soll die 

Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verbessert und ihre Gleich-

behandlung gefördert werden. Behinderung soll keine negative Konnotation mehr 

haben, sondern als Vielfalt menschlichen Lebens betrachtet werden37. Deutlich wird dies 

bereits in Art. 1 UN-BRK: „Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleich-

berechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen 

mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der 

ihnen innewohnenden Würde zu fördern“. Mit über 40 Artikeln der Konvention werden 

die Vertragsstaaten verpflichtet, fortwährend die Lebenssituationen von Menschen mit 

Behinderungen zu verbessern und darüber hinaus dem Ausschuss der Vereinten 

Nationen über ihre Maßnahmen Bericht zu erstatten (Art. 34 UN-BRK).38 Dabei sind 

 
32  Vgl. Kothe in FKS-SGB IX (2018): Einleitung Rn. 21f. 
33  AGG vom 14. August 2006; BGBl. I S. 1897, 1910. 
34  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 14; Kothe/FKS-SGB IX (2018): Einleitung Rn. 31. 
35  BGBl. 2008 II S. 1420ff. 
36  BGBl. I S. 1419. 
37  Vgl. von Boetticher (2018): § 1 Rn. 11, Joussen/LPK-SGB IX: Einführung Rn. 15. 
38  Vgl. von Boetticher (2018): § 1 Rn. 16. 
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sowohl absolute Rechte wie Leben, Freiheit und Gesundheit als auch wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte zu gewähren bzw. nach und nach zu verwirklichen.39 

Ebenfalls von konkreter Bedeutung für das Behindertenrecht sind die Beschlüsse der 

Weltgesundheitsorganisation, welche seit 1980 ein Klassifikationssystem für 

Behinderungen entwickelte und zur 54. Vollversammlung 2001 die „International 

Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) beschloss. Die deutsch-

sprachige Übersetzung lautet: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit.40 Im Gegensatz zur „International Classification of 

Diseases 10th Revision“ (ICD-10)41 werden bei der ICF die Folgen von Krankheiten 

bewertet, d.h. Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation (Teil-

habe) sowie Umweltfaktoren (siehe Anhang 1). Damit können ICD-10 und ICF 

zusammen ein umfassendes Gesundheitsbild eines Menschen geben und die Grund-

lage für Entscheidungen über individuelle Rehabilitations- bzw. Teilhabemaßnahmen 

bilden.42 

2.3 Das Bundesteilhabegesetz und die Reform des SGB IX 

Durch das im Jahr 2016 verabschiedete Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbst-

bestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG)43 kam es zu einer bedeutenden 

Neufassung des SGB IX a.F.44 aber auch zu Änderungen zahlreicher weiterer Gesetze. 

Notwendig hierbei ist ein längerer Umstellungsprozess, damit die umfassenden gesetz-

lichen Änderungen zur Reform des Teilhaberechts greifen können. Deshalb tritt das 

BTHG in vier Stufen in Kraft, welche aufeinander aufbauen (siehe Anhang 2). 

Um vor allem die gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderungen zu stärken, sollten viele Neuregelungen, auch von der UN-BRK vorge-

sehene, erfolgen. Dadurch wurde eine Umstrukturierung von zwei Teilen der a.F. auf 

drei Teile des SGB IX n.F. vorgenommen. Im Teil 1 verblieb das bisherige Reha-

bilitations- und Teilhaberecht mit allgemein geltenden Grundsätzen für alle Reha-

bilitationsträger. Zu zahlreicher Kritik im Gesetzgebungsverfahren führte der am 

01.01.2020 in Kraft getretene Teil 2, in dem die bisher im SGB XII geregelte 

 
39  Vgl. von Boetticher (2018): § 1 Rn. 12. 
40  Vgl. Kothe in FKS-SGB IX (2018): Einleitung Rn. 35. 
41  Die ICD-10 ist eine Internationale statistische Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der 

ambulanten und stationären Versorgung, 10. Revision. Hierzu gibt es eine deutsche Ausführung, 
genannt ICD-10-GM. Dabei steht das GM für German Modifikation. Die aktuelle Version tritt zu Beginn 
des Jahres in Kraft und ist bis Ende des jeweiligen Jahres gültig. Vgl. ICD unter www.dimdi.de (2019): 
16.01.2020_08:43. 

42  Vgl. ICF unter www.dimdi.de (2019): 15.01.2020_17:19. 
43  Bundesteilhabegesetz v. 23.12.2016, BGBl. I S. 3234. 
44  Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird für die aktuelle Fassung des Neunten Sozialgesetzbuches (Stand: 

Januar 2020) die Abkürzung SGB IX n.F. verwendet. Für Ausführungen zum Gesetz vor dem BTHG wird 
die Bezeichnung SGB IX a.F. verwandt. 

http://www.dimdi.de/
http://www.dimdi.de/


 

8 
 

Eingliederungshilfe verankert wurde. Teil 3 umfasst das weiterentwickelte Schwer-

behindertenrecht, welches sich zuvor im zweiten Teil befand.45 Im Lichte der UN-BRK 

wird mit dem, gleich zu Beginn des BTHG, neu gefassten Behinderungsbegriffs dem 

neuen gesellschaftlichen Verständnis einer inklusiven Gesellschaft Ausdruck verliehen. 

Weiterhin sollen Zuständigkeitskonflikte der Träger untereinander sowie Doppel-

begutachtungen der Menschen mit Behinderungen durch Leistungen „wie aus einer 

Hand“ vermieden werden.46 

Für das SGB IX neuer Fassung, welches sowohl Rehabilitation als auch Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen verwirklichen soll, ergeben sich folgende inhaltliche 

Schwerpunkte: 

Der erste wesentliche Schwerpunkt, welcher vom Bundestag im Mai 2000 einstimmig 

gefordert wurde, ist die Ablösung vom früheren Fürsorge- und Versorgungsmodell hin 

zu einem selbstbestimmten und gleichberechtigtem Leben für Menschen mit Behinde-

rungen oder Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind. Ziel soll dabei die 

Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, insbesondere auch am 

Arbeitsleben sein. Dies kommt in § 1 besonders deutlich zum Ausdruck, welcher als 

Auslegungsrichtlinie für dieses Gesetz zu beachten ist.47 

Die zusammenfassenden Rechtsvorschriften zur Rehabilitation, zur Eingliederung sowie 

zum Schwerbehindertenrecht gelten nun als unmittelbar bereichsübergreifendes Recht 

ähnlich wie die Regelungen des Ersten, Vierten und Zehnten Sozialgesetzbuches. 

Weiterhin besteht zwar für jeden Träger die Möglichkeit Bestimmungen hinsichtlich 

Gegenstand, Umfang und Ausführung zu treffen, aber ist dies nicht der Fall, gelten die 

allgemeinen Normen des Neunten Sozialgesetzbuches. Dieses gesetzgeberische 

Vorgehen stellt den zweiten inhaltlichen Schwerpunkt dar.48 

Ein bedeutender dritter Schwerpunkt des SGB IX n.F. ist das Wunsch- und Wahlrecht, 

welches die Betroffenen in ihrer Eigenverantwortlichkeit stärkt und ihnen den nötigen 

Freiraum zur möglichst selbstbestimmten Lebensgestaltung während des Leistungs-

bezugs gibt. Am deutlichsten wird dies bei mehreren Leistungen gleicher Effektivität, 

zwischen denen gewählt werden kann (vgl. § 8 SGB IX n.F.).49 

 
45  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 31, BT-Drs. 18/9522 S. 3f. 
46  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 2. 
47  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 33, Kothe in FKS-SGB IX (2018): Einleitung Rn. 60. 
48  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 34. 
49  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 37. 
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Dem Art. 1 UN-BRK folgend und einer selbstbestimmten Lebensführung Rechnung 

tragend, bildet das Persönliche Budget nach § 29 SGB IX n.F. den vierten Schwer-

punkt.50 

Fünfter Schwerpunkt des Gesetzes und wohl eines der Hauptanliegen des Gesetz-

gebers sind die Koordination der Leistungen wie auch die Kooperation der Leistungs-

träger. Dies soll durch unterschiedliche Normen gewährleistet werden, wie z.B. durch 

eine einheitliche Festlegung der erforderlichen Leistungen im Einzelfall, unabhängig vom 

Leistungsträger (vgl. § 19 SGB IX n.F.), durch das Bilden regionaler Arbeits-

gemeinschaften seitens der Rehabilitationsträger und ihrer Verbände (vgl. §§ 25 Abs. 2, 

36 Abs. 4 SGB IX n.F.) sowie durch die Möglichkeit, dass die Rehabilitationsträger 

gemeinsame Empfehlungen entwickeln (vgl. § 26 SGB IX n.F.). Weiterhin sorgt eine 

rasche Zuständigkeitsklärung, geregelt in § 14 SGB IX n.F., und ein effizientes 

Qualitätsmanagement für ein effektives gemeinsames Handeln (z.B. in §§ 37 und 

38 SGB IX n.F.).51 

Aufgrund der neugeschaffenen Regelungen finden sowohl geschlechtstypische 

Belastungssituationen für Frauen mit Behinderungen und von einer Behinderung 

bedrohte Frauen als auch die besonderen Bedürfnisse und Probleme von Kindern mit 

Behinderung, oder solchen die von einer Behinderung bedroht sind, Berücksichtigung. 

Dieser Aspekt ist der sechste inhaltliche Schwerpunkt.52 

Den siebenten Schwerpunkt stellt die Teilhabe sowie (Re-)Integration am Arbeitsleben 

dar. Sichergestellt werden dabei auch psychologische und pädagogische Hilfen, sofern 

sie zur Sicherung oder zum Erreichen der Leistungen zur Teilhabe erforderlich sind 

(vgl.§§ 42 Abs. 3 und 49 Abs. 6 SGB IX n.F.).53 

Der immer stärker an Bedeutung gewinnenden Flexibilisierung der Rehabilitation wird im 

achten Schwerpunkt Rechnung getragen. Schon zu Beginn des SGB IX gab es keinen 

konsequenten Grundsatz „ambulant vor stationär“, wie etwa im SGB V, da eine solch 

strikte Vorgabe im Einzelfall einer erfolgreichen Rehabilitation im Wege steht bzw. 

stehen könnte.54 Aufgrund dessen hat der Gesetzgeber den Abs. 2 des § 19 SGB IX a.F. 

weggelassen, um eine konsequent personenbezogene Bedarfsfeststellung zu ermög-

lichen und eine Rangfolge von Leistungserbringungsformen (ambulant vor stationär) zu 

vermeiden (§ 36 SGB IX n.F.).55 

 
50  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 38. 
51  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 39ff. 
52  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 42. 
53  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 43. 
54  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 44. 
55  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 247. 
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Eine besondere Gruppe von Menschen betrifft der neunte inhaltliche Schwerpunkt. 

Dabei steht die Integration gehörloser Menschen im Vordergrund, welche im Bedarfsfall 

zur Kommunikation mit öffentlichen Einrichtungen oder aber auch bei Ausführungen von 

Sozialleistungen die Gebärdensprache, lautsprachbegleitende Gebärden oder andere 

Kommunikationshilfen bedürfen und ggf. ein Gebärdensprachdolmetscher hinzuziehen 

müssen. Durch Ergänzung des § 19 Abs. 1 SGB X oder dem Hinzufügen des Abs. 2 zu 

§ 17 SGB I wird eine Kostenübernahme in Verfahren der Sozialverwaltung gewähr-

leistet. Anfallende Kosten zur Verständigung in anderen Fällen werden im Rahmen der 

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erbracht.56 

Die eigenständige Regelung des Schwerbehindertenrechts im SGB IX n.F. ist als 

zehnter inhaltlicher Schwerpunkt zu betrachten.57 Wesentlich sind hierbei die Stärkung 

des ehrenamtlichen Engagements der Schwerbehindertenvertretungen, Reformie-

rungen der Benutzungsregelungen von Behindertenparkplätzen, verbesserte Mitbestim-

mungsrechte für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen sowie die Etablierung eines Merkzeichens für Menschen mit Taub-

blindheit im Schwerbehindertenausweis.58 

3 Der Behinderungsbegriff im Wandel 

Durch das neue Verständnis von Behinderung und in Anlehnung an die UN-BRK wurde 

der Behinderungsbegriff neu definiert. Diese Definition gilt für alle Sozialleistungs-

bereiche, allerdings bedarf es für einen Anspruch auf Eingliederungshilfe noch weiterer 

Voraussetzungen. 

3.1 Der Behinderungsbegriff im SGB IX n.F. 

Im Sinne von § 2 Abs. 1 SGB IX n.F. haben Menschen eine Behinderung, wenn sie eine 

körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung aufweisen, welche sie in 

Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberech-

tigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 

Monate hindern. Dieser neugefasste Behinderungsbegriff orientiert sich an der UN-BRK 

und dient der Rechtsklarheit. Unverändert gemäß § 7 SGB IX n.F. bleibt dabei, dass sich 

das Vorliegen einer Behinderung nach den geltenden Leistungsvoraussetzungen der 

Rehabilitationsträger richtet, d.h. das alleinige Vorliegen einer Behinderung kann bei 

 
56  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 45. 
57  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): Einführung Rn. 46. 
58  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 5. 
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bestimmten Leistungsträgern nicht ausreichend für die Erfüllung der Leistungsvoraus-

setzungen sein. Eine Behinderung manifestiert sich dabei erst, wenn die Interaktion 

zwischen dem Menschen und seiner Umwelt gestört ist oder gar fehlt. Menschen mit 

Behinderungen stoßen in ihrem Alltag nicht nur auf bauliche und technische Barrieren, 

z.B. im Personennahverkehr, sondern auch auf kommunikationsbezogene oder einstel-

lungsbedingte Barrieren. Bei letzteren handelt es sich um Vorurteile, Kommunikations-

probleme und Ängste gesunder Mitmenschen, deren Auswirkungen Menschen mit 

Behinderungen beeinträchtigen. Bei umweltbedingten Barrieren wiederum handelt es 

sich vor allem um bauliche Hindernisse. Hier werden Menschen mit Behinderungen 

aufgrund des Fehlens eines barrierefreien Zugangs zu öffentlichen und privaten Gebäu-

den oder auch durch Barrieren im Straßenverkehr behindert. Der Behinderungsbegriff, 

wesentlich gestützt auf die ICF der WHO, umschreibt vier Bereiche von 

Beeinträchtigungen: die körperliche, die geistige, die seelische oder die der Sinne. 59 

Die Vorgabe, dass Behinderungen Beeinträchtigungen sind, die mit hoher Wahrschein-

lichkeit länger als sechs Monate vorliegen, schließt vorübergehende Störungen von 

dieser Definition aus und war schon früher, vor dem SGB IX a.F., in 

§ 3 Abs. 1 S. 2 Schwerbehindertengesetz und in § 4 Eingliederungshilfeverordnung 

(EinglVO) verankert. Gleichzeitig soll die gewählte Begrenzung nicht zum Ausschluss 

von Rehabilitations-leistungen führen, welche insbesondere bei Kindern früh geboten 

sein können, um Behinderungen nicht nur vorübergehenden Charakters entgegen-

zuwirken.60 Handelt es sich um eine prognostizierte Behinderung, die länger als sechs 

Monate andauert aber grundsätzlich aufhebbar ist, fällt sie von Beginn an unter die 

Regelungen des SGB IX n.F.61 

Ferner wird in Abs. 1 S. 2 daran festgehalten, dass eine körperliche, geistige oder 

seelische Beeinträchtigung nur vorliegt, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von 

dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Altersbedingte Erkrankungen, die 

in der Regel als Behinderung anerkannt werden, sollen damit ausgeschlossen werden.62 

Das BSG versteht unter einer vom Lebensalter typischen Zustandsabweichung eine 

Beeinträchtigung von körperlichen Funktionen, geistigen Fähigkeiten bzw. der 

seelischen Gesundheit, welche normalerweise nicht vorhanden ist.63 Alterstypische „De-

fizite“ beziehen sich nicht nur auf häufig vorkommende „Altersleiden“, auch die Geh- und 

Sprechunfähigkeit eines Säuglings ist alterstypisch. Nicht als altersgerechter Zustand 

 
59  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 227. 
60  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 2 Rn. 9f.; Welti in HK-SGB IX (2010): § 2 Rn. 27. 
61  BSG 12.04.2000 – B 9 SB 3/99 R, juris. 
62  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 227. 
63  BSG 07.11.2001 – B 9 SB 1/01 R, juris. 
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gilt hingegen Pflegebedürftigkeit im Sinne von §§ 14 und 15 SGB XI. Daher ist ein grund-

sätzlicher Ausschluss Pflegebedürftiger von Teilhabeleistungen rechtswidrig. In 

Abs. 1 S. 3 wird ein weiterer Personenkreis bestimmt: Menschen die von einer Behinde-

rung bedroht sind. Ist demnach eine Behinderung nach S. 1 zu erwarten und beide 

Komponenten, sowohl die Abweichung vom alterstypischen Zustand als auch die Beein-

trächtigung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, treffen zu, ist eine Bedrohung 

gegeben.64 

Im folgenden Abs. 2 wird ein engerer Personenkreis bestimmt, welcher unmittelbar auf 

Abs. 1 aufbaut und der ausdrücklich in Teil 3 des SGB IX n.F. verweist. Hier werden 

Menschen mit einer Schwerbehinderung, d.h. einem Grad der Behinderung (GdB)65 von 

wenigstens 50, kraft Gesetzes geschützt und mit besonderen Schutzvorschriften für 

Schwerbehinderte (§§ 151ff. SGB IX n.F.) unterstützt. Um auch Menschen mit einer 

minderen Behinderung (GdB ab 30) die Teilhabe am Arbeitsleben zu eröffnen bzw. zu 

sichern, besteht gemäß Abs. 3 die Möglichkeit zur Gleichstellung. Voraussetzung ist, 

dass sich der Mensch mit Behinderung im Vergleich zu einem Nichtbehinderten in einer 

ungünstigen Konkurrenzsituation befindet und aufgrund dessen schwerer vermittelt 

werden kann oder Gefahr läuft den Arbeitsplatz zu verlieren. 66 Im Wesentlichen blieben 

die Abs. 2 und 3 durch das BTHG unberührt und auch die Voraussetzung des 

Wohnsitzes, gewöhnlichen Aufenthaltes oder Arbeitsplatzes im Geltungsbereich des 

Gesetzbuches muss, wie bisher, durch den Mensch mit Behinderung erfüllt sein.67 

3.1.1 Körperliche Beeinträchtigung 

Körperliche Beeinträchtigungen sind keinesfalls nur orthopädische oder organische 

Leiden, vielmehr muss eine ganzheitliche Betrachtung der Körperfunktionen erfolgen. 

Nach dem bisher geltenden Recht wurden Sinnesbeeinträchtigungen, wie z.B. 

Einschränkungen des Hör-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinns, bereits unter die 

körperlichen Funktionen subsumiert. Durch das BTHG werden Sinnesbeein-

trächtigungen im SGB IX n.F. nun eigenständig erfasst, was aber nicht zu einer 

Ausweitung des Behinderungsbegriffs führt.68 

 
64  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 2 Rn. 16; BT-Drs. 18/9522 S. 227. 
65  Mit dem GdB wird das Ausmaß der Beeinträchtigung im Bezug auf die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen am Leben in der Gesellschaft angegeben. Vgl. dazu Joussen in LPK-SGB IX (2019): 
§ 152 Rn. 18ff. 

66  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 2 Rn. 19ff. 
67  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 2 Rn. 1. 
68  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 2 Rn. 6; BT-Drs. 18/9522 S. 227. 
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3.1.2 Geistige Beeinträchtigung 

Unter geistigen Beeinträchtigungen sind vorwiegend solche der intellektuellen und 

kognitiven Fähigkeiten, wie Denken, Erkennen und Wahrnehmung, einzuordnen, aber 

auch die mentale Funktion zum bewussten Durchführen von Bewegungshandlungen 

kann hinzugezählt werden.69 Gemäß der „American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities“ handelt es sich bei einer geistigen Behinderung70 um eine 

substantielle Einschränkung der kognitiven und sozialen Fähigkeiten, die sich bereits im 

Kindesalter manifestiert. Damit verbunden sind die bleibende eingeschränkte Fähigkeit 

für das Verstehen neuer oder komplexer Informationen, ein gemindertes Lernvermögen 

sowie Einschränkungen in der Selbstständigkeit. Liegt bei einem Menschen eine 

schwere geistige Behinderung vor, kann dies sogar zur Pflegebedürftigkeit führen und 

die Kommunikation mit Mitmenschen ist kaum möglich. Der Grad der Beeinträchtigung 

wird durch die Bestimmung des Intelligenzquotienten (IQ) gemessen. Bei einem IQ von 

70 bis 85 sprechen Fachleute von einer Lernbehinderung, bei einem IQ von unter 70 von 

einer leichten Intelligenzminderung und ab einem IQ von unter 50 von einer mittleren bis 

schweren geistigen Behinderung. Schätzungsweise zwei bis drei Prozent der Bevöl-

kerung leiden unter einer leichten und bis zu 0,5 Prozent unter einer schweren Form der 

geistigen Behinderung.71 

3.1.3 Seelische Beeinträchtigung 

Bei seelischen Beeinträchtigungen sind nicht nur Krankheiten zu berücksichtigen, viel-

mehr auch psychisch-funktionale Fähigkeiten, wie Persönlichkeit, Antrieb, Belastbarkeit 

und Emotionen.72 Ob eine Abweichung von der seelischen Gesundheit vorliegt wird nach 

der ICD-10 Kapitel V (F) beurteilt. Hier wird allerdings von psychischen Störungen 

gesprochen, um den klinischen Komplex von Symptomen oder Verhaltensauffälligkeiten 

anzuzeigen. Davon abzugrenzen sind bloße soziale Konflikte oder Abweichungen ohne 

eine Beeinträchtigung. Solche werden nicht als psychische Störung betrachtet. Für 

altersbezogene Störungen, welche typischerweise nur im Kindes- und Jugendalter 

auftreten, wurde ein spezielles multiaxiales Klassifikationsschema eingeführt. Zu den 

diagnostischen Kategorien F0 bis F9 der ICD-10 (gemeinsame Kategorien für Kindheits-

 
69  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 2 Rn. 7. 
70  Viele betroffene Menschen wünschen sich, nicht mehr als geistig behindert bzw. als Mensch mit einer 

geistigen Behinderung bezeichnet zu werden. Sie bevorzugen den Ausdruck Menschen mit Lern-
Schwierigkeiten. Vgl. Netzwerk People First Deutschland e.V. unter www.menschzuerst.de (2020): 
10.02.2020_09:56; Aufgrund des gesetzlich verwendeten Terminus der „geistigen Behinderung“, wird 
innerhalb dieser Arbeit, ohne den Wunsch diskreditieren zu wollen, weiterhin von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung gesprochen. 

71  Vgl. Gesundheitsforschung des BMBF – Geistige Behinderung (2011) unter www.gesundheitsforschung-
bmbf.de: 20.01.2020_10:51. 

72  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 2 Rn. 8. 

http://www.menschzuerst.de/
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, Jugend- und Erwachsenenalter) kommen sechs Achsen zur Bestimmung der 

Abweichung hinzu.73 Im Gegensatz zu den Leistungen für Menschen mit körperlichen 

und geistigen Beeinträchtigungen, welche einheitlich ab 2020 im SGB IX n.F. verankert 

sind, fallen Menschen mit seelischen Behinderungen im Kindes- und Jugendalter in den 

Bereich des SGB VIII und erst im Erwachsenenalter unter die Regelungen des 

SGB IX n.F.74 

3.1.4 Zusammentreffen mehrerer Behinderungen 

Vor allem im Kindes- und Jugendalter betreffen (drohende) Behinderungen oft mehrere 

Funktionsbereiche. Geistige und körperliche Behinderungen können beispielsweise bei 

jungen Menschen Auswirkungen auf die seelische Gesundheit haben und zu einer 

Beeinträchtigung derer führen. Weiterhin gibt es Störungsbilder mit Abgrenzungs-

problemen und einem längeren Beobachtungs- und Diagnosezeitraum, z.B. bei 

Autismus. Lässt sich also im frühen Kindesalter nicht feststellen, ob es sich um eine 

geistige oder seelische Behinderung handelt, sind zwischen Jugendamt und Sozialhilfe-

träger Absprachen über die (vorläufige) Leistungsgewährung und (eventuelle) Kosten-

erstattung zu treffen, um frühestmögliche Hilfe zu gewährleisten.75 

Gemäß § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII sind Leistungen der Eingliederungshilfe des 

SGB IX n.F. vorrangig, sofern es sich um junge Menschen handelt, die zusätzlich zu 

einer seelischen Behinderung noch eine körperliche und/oder geistige Beeinträchtigung 

haben. Eine Leistungskollision bleibt aus, sofern es sich um verschiedene Bedarfe 

handelt, welche unabhängig voneinander gedeckt werden können. In diesem Fall haben 

mehrere Leistungsträger parallel zu leisten.76 Konkurrieren hingegen Jugendhilfe-

leistungen mit Eingliederungshilfeleistungen, gehen nach Rechtsprechung des BVerwG 

die Leistungen der Eingliederungshilfe vor.77 

Treten mehrere Beeinträchtigungen, der körperlichen Funktionen, geistigen Fähigkeiten 

und der seelischen Gesundheit, die vom lebensalterstypischen Zustand abweichen, 

parallel auf, so bedarf es der Feststellung eines Gesamt-GdBs. Betrachtet wird hierbei 

 
73  Vgl. v. Boetticher/Meysen in FK-SGB VIII (2019): § 35a Rn. 18ff. 
74  Mehr zu Abgrenzungsproblemen und den Bemühungen um eine inklusive Lösung, im Sinne einer 

Gesamtzuständigkeit des SGB VIII für Kinder und Jugendliche mit oder ohne Behinderung: siehe: v. 
Boetticher/Meysen in FK-SGB VIII (2019): § 35a Rn. 8. 

75  Vgl. v. Boetticher/Meysen in FK-SGB VIII (2019): § 35a Rn. 31f.; OVG NRW 20.02.2002 – 12 A 5322/00, 
juris. 

76  Vgl. Schönecker/Meysen in FK-SGB VIII (2019): § 10 Rn. 46ff., § 35a Rn. 33. 
77  BVerwG 23.09.1999 – 5 C 26/98; Besteht eine Kollision, gingen gemäß der damaligen Rechtsprechung 

die Leistungen des SGB XII vor. Mit einer „problemlosen“ Änderung des Wortlautes in 
§ 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII, bezüglich der Überführung der Eingliederungshilfe vom SGB XII a.F. ins 
SGB IX n.F. im Zuge des BTHG, ist davon auszugehen, dass die Vorrangfrage in ähnlicher Weise 
beantwortet werden würde. (Annahme der Verfasserin). 
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der Gesamtzustand der Behinderung und die Wechselwirkung zwischen den unter-

schiedlichen aber zeitgleich vorliegenden Beeinträchtigungen.78 Eine solche Fest-

stellung im Sinne von § 152 SGB IX n.F. könnte ein Indiz für einen Anspruch auf 

Eingliederungshilfe sein. 

3.2 Erweiterter Behinderungsbegriff im Sinne der Eingliederungshilfe 

Der Würde des Menschen entsprechend, ist die Aufgabe der Eingliederungshilfe den 

Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung sowie die Teilhabe am Leben in 

der Gemeinschaft zu ermöglichen bzw. zu fördern (gemäß § 90 Abs. 1 SGB IX n.F.). 

§ 90 SGB IX n.F. stellt die Nachfolgereglung zum § 53 Abs. 3 und 4 SGB XII a.F.79 dar. 

Während sich § 53 Abs. 3 und 4 SGB XII a.F. auf die Ziele der Eingliederungshilfe 

beschränkte und auf weitere allgemeine Ziele ins SGB IX a.F. verwies, führt 

§ 90 SGB IX n.F., mit Bezug auf die einzelnen Leistungsgruppen, in den Abs. 2 bis 5 

spezielle Ziele der Eingliederungshilfe auf.80 

3.2.1 Voraussetzungen gemäß §§ 53ff. SGB XII a.F. 

Grundsätzlich wurde zwischen Personen mit einer wesentlichen Behinderung, denen die 

von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind sowie anderen Personen, die keine 

wesentliche Behinderung haben, unterschieden. Ob letztere einen Anspruch auf Leis-

tungen hatten, lag in Ermessen des Sozialhilfeträgers. § 53 Abs. 1 SGB XII a.F. nahm 

Bezug auf § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX a.F.; demnach konnten Eingliederungshilfen nur an 

Personen geleistet werden, die eine Behinderung im Sinne des SGB IX a.F. hatten. 

Allerdings war die Feststellung einer (Schwer-) Behinderung im Sinne von 

§ 69 SGB IX a.F. nicht erforderlich, um das Vorliegen einer Behinderung nach 

§ 53 SGB XII anzunehmen. Gleichzeitig bedeutete es aber auch nicht, dass mit der Fest-

stellung eines GdBs die Voraussetzungen für Leistungen der Eingliederungshilfe erfüllt 

waren. Es galt daher, die Voraussetzungen des § 53 SGB XII eigens zu prüfen und einen 

eventuellen Feststellungsbescheid als Indiz und Anlass für weitere Ermittlungen zu 

betrachten.81 

Neben der Abweichung vom lebensalterstypischen Zustand und der mit hohen 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauernden Behinderung, verlangte 

 
78  Vgl. dazu mehr Dau in LPK-SGB IX (2019): § 152 Rn. 25ff. 
79  Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird für Normen des SGB XII, welche durch die Umsetzung des BTHG 

ins SGB IX überführt worden sind (in Kraft getreten zum 01.01.2020), die Bezeichnung SGB XII a.F. 
verwendet. 

80  Vgl. Bieritz-Harder in LPK-SGB IX (2019): §§ 90-98 Rn. 3. 
81  Vgl. Bieback in Grube/Warendorf SGB XII (2018): § 53 Rn. 31ff.; Scheider in Schellhorn/Hohm/Scheider 

SGB XII (2015): § 53 Rn. 24. 
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§ 53 Abs. 1 S.1 SGB XII eine wesentliche Einschränkung der Fähigkeit zur Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft. D.h. nicht jede Person mit einer Behinderung im Sinne von 

§ 2 Abs.1 SGB IX a.F. erfüllte auch die Voraussetzung der Wesentlichkeit.82 Eine 

zwingende Definierung der wesentlichen Behinderung erfolgte durch den Verweis in 

§§ 1 bis 3 der EinglVO. Hier wurde für bestimmte Personenkreise (§ 1 körperlich, 

§ 2 geistig, § 3 seelisch wesentlich behinderte Personen) eine gesetzliche Zugangs-

voraussetzung verankert. Bei Personenkreisen, die keine Erwähnung in den drei 

Paragraphen der EinglVO fanden, bedurfte es einer Einzelfallprüfung.83 

Möglich war auch, dass Personen die von einer wesentlichen Behinderung bedroht 

waren, Eingliederungshilfe erhielten. Was darunter zu verstehen ist, wurde schon im 

Bundessozialhilfegesetz (BSHG) definiert und für das SGB XII a.F. übernommen. Diese 

Begriffsbestimmung wich allerdings von der Definition der drohenden Behinderung im 

SGB IX a.F. ab und verlangte zusätzlich eine fachliche Einschätzung, dass sie mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Dabei konnten nicht nur Ärzte fachliche Kenntnisse 

liefern, auch Betreuungspersonen des Betroffenen mit entsprechender Ausbildung 

konnten beratend hinzugezogen werden.84 Der Rechtsprechung zufolge lag eine hohe 

Wahrscheinlichkeit vor, wenn sich diese zwischen der bloßen und der an Sicherheit 

grenzenden Wahrscheinlichkeit bewegte (mehr als 50%).85 

3.2.2 Derzeitiger und geplanter leistungsberechtigter Personenkreis für die 

Eingliederungshilfe im Sinne von § 99 SGB IX n.F. sowie in der Fassung 

ab 01.01.2023 

Im Gesetzgebungsverfahren sorgte die geplante Neudefinition des Personenkreises 

innerhalb der Eingliederungshilfe für zahlreiche kontroverse Diskussionen und konnte 

letztlich nicht abschließend geklärt werden.86 Mit seinem Merkmal der Wesentlichkeit ist 

der bisherige Behinderungsbegriff der Eingliederungshilfe veraltet und überwiegend 

defizitorientiert. Unter anderem definiert er sich über die lebensalterstypische Abwei-

chung vom „Normalzustand“. Dies ist unzulänglich im Hinblick auf die gesellschaftlichen 

Veränderungen sowie für das gewandelte Rollenverständnis von Menschen mit 

Behinderungen.87 Die bisherigen Regelungen einer wesentlichen Behinderung in der 

EinglVO sind mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft getreten. Ausschließlich für die 

Bestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises können § 53 Abs. 1 und 

 
82  Vgl. Bieback in Grube/Warendorf SGB XII (2018): § 53 Rn. 39. 
83  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 275. 
84  Vgl. Bieback in Grube/Warendorf SGB XII (2018): § 53 Rn. 55. 
85  BVerwG 26.11.1998 – 5 C 38.97. 
86  Vgl. Schrader in BTHG-Umsetzung – Eingliederungshilfe im SGB IX (2019): S. 34. 
87  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 275. 
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2 SGB XII a.F. sowie §§ 1 bis 3 EinglVO übergangsweise noch bis zum 31.12.2022 ver-

wendet werden. Infolge der Reform der Eingliederungshilfe wird dem gewandelten 

Behinderungsverständnis Rechnung getragen, ohne dass der leistungsberechtigte 

Personenkreis ausgeweitet bzw. eingeschränkt werden soll. Mithilfe einer Evidenz-

beobachtung (§ 94 Abs. 5 SGB IX n.F.) soll die Neuregelung wissenschaftlich unter-

sucht und in den Bundesländern erprobt werden. Anhand dieser Ergebnisse wird das 

vorrübergehende System (aus § 53 Abs. 1 und 2 SGB XII a.F. und §§ 1 bis 3 EinglVO) 

durch eine konkrete Fassung des § 99 SGB IX n.F. mit Wirkung zum 01.01.2023 

abgelöst.88 

Der leistungsberechtigte Personenkreis wird, vorbehaltlich möglicher Änderungen 

aufgrund der wissenschaftlichen Untersuchung und modellhaften Erprobung, gemäß 

Art. 25a BTHG ab 01.01.2023 wie folgt definiert: Eingliederungshilfe ist Personen nach 

§ 2 Abs. 1 S. 1 und 2 zu leisten, deren Beeinträchtigungen die Folge einer Schädigung 

der Körperfunktion und -struktur einschließlich der geistigen und seelischen Funktionen 

sind und die dadurch in Wechselwirkung mit den Barrieren in erheblichem Maße in ihrer 

Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind.89 

Ausgehend von der Grunddefinition der Behinderung aus Teil 1 des SGB IX n.F. 

werden, in Orientierung an der ICF, die Folgen einer Schädigung von Körperfunktionen 

und -strukturen betrachtet. Körperfunktionen sind dabei die physiologischen Funktionen 

von Körpersystemen, besonders der geistige und seelische Bereich, und Körper-

strukturen sind alle anatomischen Körperteile, wie Organe, Gliedmaßen sowie deren 

Bestandteile. Der bisherigen Praxis entsprechend werden die Kriterien der UN-BRK mit 

Aspekten der ICF verbunden. Das bisherige Merkmal der „Wesentlichkeit“ wird wieder 

aufgegriffen, indem vorausgesetzt wird, dass Menschen mit Behinderungen im erheb-

lichen Maße in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind. 

Dieses „erhebliche Maß“ liegt vor, wenn personelle oder technische Unterstützung bei 

mindestens der Hälfte der neun Lebensbereiche notwendig ist. Laut 

§ 99 Abs. 4 SGB IX der Fassung ab 2023 sind diese Lebensbereiche: Lernen und 

Wissensanwendung, allgemeine Aufgaben und Anforderungen, Kommunikation, 

Mobilität, Selbstversorgung, häusliches Leben, interpersonelle Interaktionen und 

Beziehungen, bedeutende Lebensbereiche sowie Gemeinschafts-, soziales und staats-

bürgerliches Leben. Von einem generellen Ansetzen an der Schwelle, dass keine der 

benannten Lebensbereiche mehr durchgeführt werden kann, widerspricht der 

Zielsetzung des Gesetzgebers und würde den Personenkreis erheblich einschränken. 

Daher wird auf die Erfordernis personeller oder technischer Unterstützung in einem 

 
88  Vgl. Bieback in Grube/Warendorf SGB XII (2018): § 53 Rn. 40; BT-Drs. 18/9522 S. 276. 
89  § 99 Abs. 1 S. 1 SGB IX ab 01.01.2023, vgl. Zinsmeister in LPK-SGB IX (2019): §§ 99-108 Rn. 3. 
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gewissen Umfang abgestellt. Quantitativ betrachtet sind das mindestens fünf Lebens-

bereiche. Um aber diejenigen Menschen mit Behinderungen nicht zu benachteiligen, die 

bei der Ausführung von Aktivitäten in weniger als fünf Lebensbereichen Hilfe bedürfen, 

liegt auch dann das Maß der „Erheblichkeit“ vor, sofern drei Lebensbereiche der 

personellen oder technischen Unterstützung bedürfen.90 

Droht nach fachlicher Kenntnis eine erhebliche Einschränkung und ist in einem ähnlichen 

Ausmaß personelle oder technische Unterstützung möglicherweise erforderlich, können 

ebenfalls Leistungen der Eingliederungshilfe gewährt werden (§ 99 Abs. 2 SGB IX in der 

Fassung ab 2023). 

4 Assistenz 

Wenn es um personelle Unterstützung von Menschen mit Behinderungen geht, hat sich 

im Laufe der letzten Jahre der Begriff der Persönlichen Assistenz etabliert. Ein Leben 

mit einer Behinderung beinhaltet meist auch das Angewiesensein auf Hilfe im Alltag. 

Mitunter führt dies auch zu Abhängigkeiten. Der Begriff „Assistenz“ wurde ursprünglich 

von Menschen mit Behinderungen verwandt, damit der Unterschied zur Betreuung und 

Pflege verdeutlicht werden kann. Wird ein Mensch gepflegt und betreut, ist er abhängig 

von den Strukturen (z.B. Dienstplänen) einer Einrichtung oder aber eines Pflege-

dienstes. Weiterhin entscheidet aber auch die Pflegekraft bzw. Betreuungsperson, ob 

und in welcher Weise die Hilfeleistungen ausgeführt werden. Bei persönlicher Assistenz 

wird im Gegensatz dazu, durch den Menschen mit einer Behinderung selbst festgelegt, 

was, wie, wo und wann der/die Assistent/in an bzw. die Hilfeleistungen ausführen soll. 

Die Organisation der Hilfen wird dadurch in die eigene Hand genommen. 

Mit dem Begriff Persönliche Assistenz sind alle Bereiche des täglichen Lebens gemeint, 

in denen der Mensch aufgrund seiner Behinderung Hilfe und Unterstützung benötigt. 

Sowohl bei der Körperpflege, im Haushalt, bei der Mobilität in und außerhalb der 

Wohnung, am Arbeitsplatz, bei ehrenamtlichen Aktivitäten, in der Freizeit sowie bei der 

Kommunikation kann assistiert werden. Vorrangig soll der Mensch mit Behinderung sein 

Leben so selbstbestimmt wie möglich gestalten können, beginnend bei der Wahl 

derjenigen, die für ihn Hilfe erbringen sollen.91 

Im Zusammenleben mit ihren Kindern benötigen nicht alle Eltern mit Behinderungen 

dieselbe Unterstützung. Abhängig von der jeweiligen Behinderungsart sind 

 
90  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 275ff.; Zinsmeister in LPK-SGB IX (2019): §§ 99-108 Rn. 3. 
91  Vgl. Blochberger/Schnabel in Ratgeber Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 

16.01.2020_07:51, S. 23f. 

http://www.behinderte-eltern.de/
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verschiedene Hilfeformen sinnvoll. Die Fachwelt der Behindertenhilfe unterscheidet 

zwischen Elternassistenz (Assistenzleistungen überwiegend für Eltern mit körperlichen 

Behinderungen, Sinnesbehinderungen und chronischen Erkrankungen) und der 

Begleiteten Elternschaft (Assistenzleistungen überwiegend für Eltern mit einer geistigen 

oder seelischen Behinderung). Durchaus kann es auch vorkommen, dass verschiedene 

Hilfen bzw. Mischformen notwendig sind, z. B. in einer Familie mit einer rollstuhlnutzen-

den Mutter, welche gleichzeitig lange depressive Phasen hat oder wenn ein Vater mit 

einer geistigen Behinderung sein Kind gemeinsam mit einer blinden Mutter erzieht.92 

Auch bei teilweisen Überschneidungen bzw. Ähnlichkeiten bedarf jede betroffene 

Familie einer eigens auf sie abgestimmten Unterstützung, mit spezifischer Fachlichkeit.93 

4.1 Begleitete Elternschaft 

Die Begleitete Elternschaft wird im reformierten Gesetz (§ 78 Abs. 2 S. 3 SGB ix n.F.) 

als „qualifizierte Assistenz“ bezeichnet. Liegt bei Eltern eine geistige oder seelische 

Behinderung vor, kann eine zeitweise oder längerfristige pädagogische Unterstützung 

notwendig sein, um die Versorgung des Kindes zu gewährleisten. Diese Assistenz-

leistungen, in Form von pädagogischer Anleitung, Beratung und Begleitung zur 

Wahrnehmung der Elternrolle, bedarf laut Gesetz einer Fachkraft.94 

Getragen von dem Wunsch die wichtigste Bezugsperson für ihr Kind sein, ist hierbei 

meist Unterstützung notwendig. Sei es beispielsweise um dem Kind Grenzen zu setzen, 

Absprachen mit dem Kindergarten/der Schule zu treffen, den Familienalltag zu struktu-

rieren oder auch das Erlernen des Umgangs mit Geld.95 

4.2 Elternassistenz 

Unterstützung ganz praktischer Art, in Form von personeller Hilfe, heißt Elternassistenz. 

Eltern mit körperlichen oder Sinnesbehinderungen wissen in der Regel, was ihrem Kind 

guttut, welche altersgerechte Förderung nötig ist und wie sie auf ihr Kind eingehen 

können. Die Aufgabe der Elternassistenz beruht alleinig darauf, die behinderungs- oder 

erkrankungsbedingten Einschränkungen auszugleichen sowie die selbstbestimmte 

Verantwortung der Eltern für ihr Kind zu ermöglichen. Somit kann der/die Assistent/in als 

„verlängerter Arm“ von Vater und/oder Mutter betrachtet werden und alle Bedarfe die 

 
92  Vgl. Blochberger/Rischer/Schnabel in Ratgeber Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 

16.01.2020_07:51, S. 19. 
93  Vgl. Riesberg/Rohrmann/Weiß in Stellungnahme zum BTHG (2019) unter www.begleiteteeltern-

schaft.de: 25.01.2020_10:10, S. 2f. 
94  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 79 Rn. 7f.; Vgl. Schnabel/Rischer/Blochberger in Ratgeber 

Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 16.01.2020_07:51, S. 40f. 
95  Vgl. Blochberger/Rischer/Schnabel in Ratgeber Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 

16.01.2020_07:51, S. 40f. 

http://www.behinderte-eltern.de/
http://www.begleiteteelternschaft.de/
http://www.begleiteteelternschaft.de/
http://www.behinderte-eltern.de/
http://www.behinderte-eltern.de/
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durch das Kind entstehen sind als Einsatzbereiche der Elternassistenz denkbar: die 

Pflege und Versorgung des Kindes, Verrichtungen im Haushalt, die durch das Kind 

anfallen, Hilfeleistungen bei Tätigkeiten außerhalb der Wohnung (wie z.B. Einkäufe, 

Begleitung zum Kinderarzt, zur Krabbelgruppe oder in den Kindergarten etc.) oder zur 

Assistenz, um die altersgerechte Entwicklung des Kindes zu fördern (wie z.B. Hilfe-

stellung beim Erlernen des Fahrradfahrens für Kinder blinder oder rollstuhlfahrender 

Eltern).96 

4.3 Assistenzleistungen nach § 78 SGB IX n.F. 

Zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in der Sozialen Teilhabe wurde mit den 

Assistenzleistungen in § 78 SGB IX n.F. ein Leistungstatbestand eingeführt, der keine 

neuen Leistungen entstehen lässt, sondern vorherige aufgreift (z.B. § 55 Abs. 1 Nr. 6 97 

und Nr. 7 98SGB IX a.F.) und in einer Norm zusammenfasst.99 Assistenzleistungen sind 

im Teil 1 des SGB IX n.F. geregelt und Bestandteil der Leistungen zur Sozialen Teilhabe. 

Sie sind daher nachrangig gegenüber den Leistungen der medizinischen Rehabilitation 

sowie den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. § 78 SGB IX n.F. stellt keine 

eigene Anspruchsgrundlage dar, vielmehr werden in den Leistungsgesetzen der 

möglichen Leistungsträger Assistenzleistungen konkretisiert und Anspruchs-

voraussetzungen geregelt. Ein solches Leistungsgesetz stellt Teil 2 des SGB IX n.F. 

(Recht der Eingliederungshilfe) dar, worin einzelne Regelungen 

(z.B. §§ 113 Abs. 2 Nr. 2, 116 Abs.1 S. 1 Nr. 1 SGB IX n.F.) auf § 78 Bezug nehmen 

und insofern näher bestimmen.100 

Faktisch dienen Assistenzleistungen dem Ziel der selbstbestimmten Alltagsbewältigung 

und Tagesstrukturierung. Dabei ist es ausreichend, das Ziel längerfristig zu erreichen. 

Zusätzlich zu den Bereichen der eigenständigen Lebensführung kann Assistenz auch in 

Bereichen der Freizeitgestaltung wie beispielsweise Sport, kulturellem Leben und bei 

der Gestaltung von Beziehungen zu Mitmenschen wahrgenommen werden. Mit dem 

Begriff Assistenz wird auch das veränderte Verständnis von professioneller Hilfe bzw. 

Unterstützung zum Ausdruck gebracht: Weg von einem Über- und Unterordnungs-

verhältnis hin zu einem gleichrangigen Verhältnis zwischen Assistenznehmer/in und 

Assistent/in. 

 
96  Vgl. Schmitt/Schnabel in Ratgeber Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 

16.01.2020_07:51, S. 22f. 
97  Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, siehe z.B.: LSG Baden-Württem-

berg 30.08.2012 - AZ L7 SO 1525/10. 
98  Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, siehe z. B.: BSG 25.08.2011 - AZ B8 

SO 7/10 R. 
99  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 261; vgl. Conrad-Giese in FKS-SGB IX (2018): § 78 Rn. 2. 
100  Vgl. Conrad-Giese in FKS-SGB IX (2018): § 78 Rn. 4f. 

http://www.behinderte-eltern.de/
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Assistenzleistungen in Form der „Begleiteten Elternschaft“, gesetzlich geregelt in 

§ 78 Abs. 2 S. 3 SGB IX n.F. als qualifizierte Assistenz, sind von einer Fachkraft zu 

erbringen, da es sich hauptsächlich um pädagogische und psychosoziale Fachleistun-

gen für Menschen mit einer geistigen oder seelischen Behinderung handelt. Erforderlich 

ist, dass mit den Betroffenen die alltäglichen Situationen und Handlungen gemeinsam 

geplant, besprochen, geübt und reflektiert werden. Hierdurch soll ermöglicht werden, 

etwas zu lernen und das Erlernte zukünftig selbstständig ausführen zu können. Weiterhin 

kann psychosoziale Beratung und Anleitung bei der Herstellung und Aufrechterhaltung 

sozialer Beziehungen, bei der Lebensplanung, bei der Freizeitgestaltung oder bei der 

Ernährung zum Tragen kommen.101 

In Abs. 3 des § 78 SGB IX n.F. wird klargestellt, dass Leistungen für Mütter und Väter 

mit Behinderungen, die der Versorgung und Betreuung des Kindes zugutekommen, 

ebenfalls zu den Assistenzleistungen gehören. Bei dieser „Elternassistenz“ handelt es 

sich um einfache Assistenzleistungen für Eltern mit körperlichen oder Sinnes-

behinderungen im Sinne von Abs. 2 Nr. 1 SGB IX n.F. 

Da es sich in diesen Fällen häufig um Assistenzleistungen handelt, die nicht durch 

Fachkräfte ausgeführt werden, können Angebote zur Beratung durch den Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen werden, damit der/die Assistent/in gegebenen-

falls einschätzen kann, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Dieses Beratungs-

angebot ist gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX n.F. Inhalt der Verträge mit den 

Leistungserbringern.102 

4.4 Kompetenzen der Assistenznehmer und Assistenznehmerinnen 

Damit die Selbstbestimmung der Eltern mit Behinderungen sichergestellt wird, sollten 

sie sich Kompetenzen aneignen, um den Familienalltag mit Assistenz nach den eigenen 

Vorstellungen gestalten zu können. Daher müssen sie sich der eigenen Bedürfnisse, 

Wünsche und Lebensvorstellungen bewusst werden, diese artikulieren können und 

somit zum „Experten in eigener Sache“ werden.103 Grundlage hierfür ist unter anderem 

die in § 78 Abs. 2 S.1 SGB IX n.F. verankerte Maßgabe, dass Leistungsberechtigte nun 

mehr selbst über Ablauf, Ort und Zeitpunkt einer Assistenz entscheiden können. Mit 

dieser Systemänderung trägt der Gesetzgeber der in Art. 19 lit. b UN-BRK verankerten 

 
101  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 261ff. 
102  Vgl. BT-Drs. 18/9522 S. 263; vgl. Conrad-Giese in FKS-SGB IX (2018): § 78 Rn. 18f. 
103  Vgl. Conrad-Giese in FKS-SGB IX (2018): § 78 Rn. 10f.; Schnabel/Blochberger in Ratgeber 

Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 16.01.2020_07:51, S. 25; Zinsmeister in LPK-
SGB IX (2019): §§ 113-116 Rn. 5. 

http://www.behinderte-eltern.de/
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Pflicht zur Vorhaltung Persönlicher Assistenz, als auch dem veränderten Verständnis 

von professioneller Hilfe Rechnung.104 

Benötigen werdende Eltern bereits vor der Geburt des Kindes Assistenz, z.B. beim 

Gebärdendolmetschen in einem Geburtsvorbereitungskurs, so sind auch diese Bedarfe 

von den Assistenzleistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen erfasst. Aber auch 

Familien, die ihren Alltag bisher ohne Hilfe von Anderen organisiert haben und nach der 

Geburt ihres Kindes voraussichtlich auf Assistenz angewiesen sind, können sich auf 

dieses Assistenzverhältnis vorbereiten, z.B. mit einer Haushaltshilfe, die der 

schwangeren Mutter mit einer Behinderung den Alltag erleichtert. 

In Bezug auf Assistenz sind die folgenden vier grundlegenden Kompetenzen relevant.105 

4.4.1 Organisationskompetenz 

Organisationskompetenz beinhaltet sowohl die Organisation der eigenen Bedürfnisse, 

als auch die der Assistenz. Dies beinhaltet z.B. den eigenen Tagesrhythmus, die Körper-

pflege, die Gesundheitsversorgung sowie das Familien- und Privatleben im Blick zu 

behalten aber auch die Arbeits- und Ruhezeiten, die Aufgabenbereiche, den Arbeits-

schutz etc. des/der Assistent/in zu berücksichtigen. Im Rahmen der Elternassistenz 

können Mütter und Väter mit Behinderungen den Einsatz der Assistenz selbst planen 

und nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Sei es zur Hilfe beim Baden des 

Kindes, zur Begleitung in die Krabbelgruppe oder für unvorhergesehene Situationen, wie 

z.B. eine Erkrankung des Kindes.106 

4.4.2 Personalkompetenz 

Besonders der Einsatz von Assistenz in der Kinderpflege, setzt ein Vertrauensverhältnis 

sowie gegenseitiges Verständnis voraus. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die 

Eltern den/die Assistent/in selbst auswählen und sich auch bei einem gestörten 

Vertrauensverhältnis wieder von ihm/ihr trennen können. Um eine passende Assistenz-

kraft zu finden, sind Bewerbungsgespräche, eventuelle Probearbeiten und die 

anschließende Entscheidung für oder gegen eine Person notwendig. Dazu benötigen 

die Assistenznehmer/innen entsprechende Personalkompetenzen, um selbstbewusst 

als Arbeitgeber/in aufzutreten und die eigenen Wünsche und Ansprüche angemessen 

 
104  Vgl. Zinsmeister in LPK-SGB IX (2019): §§ 113-116 Rn. 5. 
105  Vgl. Conrad-Giese in FKS-SGB IX (2018): § 78 Rn. 20; Schnabel/Blochberger in Ratgeber 

Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 16.01.2020_07:51, S. 25f. 
106  Vgl. Conrad-Giese in FKS-SGB IX (2018): § 78 Rn. 12; Schnabel/Blochberger in Ratgeber 

Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 16.01.2020_07:51, S. 26. 

http://www.behinderte-eltern.de/
http://www.behinderte-eltern.de/
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zu vertreten. Können oder wollen Eltern mit Behinderungen diese Funktion nicht über-

nehmen, muss sichergestellt werden, dass sie bei der Auswahl der Assistenz ein 

Mitspracherecht haben.107 

4.4.3 Anleitungs- und Erziehungskompetenz 

Klare Absprachen bezüglich der Arbeitsaufgaben und zum Verhalten gegenüber dem 

Kind sind unentbehrlich, damit Grenzüberschreitungen und Missverständnissen vorge-

beugt werden kann. Die Vorstellungen in Erziehungsfragen können sich stark von denen 

der Assistenzkraft unterscheiden, daher ist es notwendig, dass sich die Assistenz-

nehmer/innen ihrer Erwartungen und Wünsche bewusst sind und auf der Grundlage 

dieses eigenen Expertenwissens die Assistenzkraft anleiten bzw. einarbeiten. Der/die 

Assisten/in ist ausschließlich zur Unterstützung in der Familie und ist daher angehalten 

sich nicht in die Erziehung einzumischen. Dies obliegt allein den Eltern, denn sie haben 

die elterliche Sorge gemäß § 1626 BGB inne. Um Konflikte zu vermeiden, sollten 

Anbieter von Assistenzkräften ihr Personal für den Einsatz in Familien mit chronisch 

kranken Eltern oder Eltern mit Behinderungen vorbereiten.108 

4.4.4 Finanzkompetenz 

Entscheidungsträger über die Finanzen ist der/die Assistenznehmer/in selbst, wobei die 

Höhe des Budgets sich aber nach den bewilligten Leistungen richtet. Dass der Mensch 

mit Behinderung über diese Finanzen frei entscheiden kann und die Position eines 

Arbeitgebers bzw. einer Arbeitgeberin einnimmt, trägt ungemein zur Positionsstärkung 

sowie zu leichteren Umsetzung der anderen Kompetenzen bei.109 

5 Elterliche Kompetenzen und die Wahrung des Kindeswohl 

Gemäß Art. 5 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes 

(UN-KRK) sind die Vertragsstaaten angehalten, die Aufgaben, Rechte und Pflichten der 

Eltern für ihre Kinder zu achten. Weiterhin darf gemäß Art. 9 UN-KRK kein Kind gegen 

den Willen der Eltern von diesen getrennt werden, es sei denn, es ist zum Wohle des 

Kindes notwendig und wurde durch die zuständigen Behörden nach den anzuwen-

denden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmt. Die Übernahme der Personen- und 

 
107  Vgl. Conrad-Giese in FKS-SGB IX (2018): § 78 Rn. 12; Schnabel/Blochberger in Ratgeber 

Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 16.01.2020_07:51, S. 26f. 
108  Vgl. Conrad-Giese in FKS-SGB IX (2018): § 78 Rn. 12; Schnabel/Blochberger in Ratgeber 

Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 16.01.2020_07:51, S. 27f. 
109  Vgl. Conrad-Giese in FKS-SGB IX (2018): § 78 Rn. 12; Schnabel/Blochberger in Ratgeber 

Elternassistenz (2019) unter www.behinderte-eltern.de: 16.01.2020_07:51, S. 28. 

http://www.behinderte-eltern.de/
http://www.behinderte-eltern.de/
http://www.behinderte-eltern.de/
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Vermögenssorge für ein Kind obliegt gemäß § 1626 BGB zunächst den Eltern. Im 

Zusammenhang der Elternschaft von Menschen mit Behinderungen, insbesondere 

geistigen Behinderungen, stellt sich aber die Frage, inwieweit sie die elterliche Sorge 

verantwortlich zum Wohl des Kindes ausüben können. Daher muss sowohl der Begriff 

des Kindeswohls beleuchtet werden, als auch die elterlichen Kompetenzen, um diesem 

Kindeswohl gerecht zu werden.110 

5.1 Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung 

Eltern haben die Pflicht und das Recht für ihr Kind zu sorgen, über ihre Betätigung wacht 

die staatliche Gemeinschaft, im Sinne der §§ 1626 Abs. 1 S. 1 BGB, 1 Abs. 2 SGB VIII. 

Es handelt sich hierbei um ein elterliches Freiheitsrecht gegenüber dem Staat, der in das 

Erziehungsrecht nur eingreifen darf, wenn ihn das staatliche Wächteramt aus 

Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG dazu berechtigt.111 Gibt es demnach gewichtige Anhaltspunkte für 

eine Kindeswohlgefährdung und eine fehlende Gefahrenabwehr der Eltern, findet ein 

Sorgerechtseingriff statt, um die Gefährdung abzuwenden.112 

5.1.1 Der Begriff Kindeswohl 

Der Begriff „Kindeswohl“ wird flächendeckend im Familien- und Kindschaftsrecht 

angewandt. Allerdings handelt es sich hierbei um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der 

in richterlichen Entscheidungen häufig zum Bezugspunkt wird und von welchem zahl-

reiche Einzelfaktoren abzuwägen und zu bewerten sind.113 Das Jugendamt hat gemäß 

SGB VIII die Aufgabe, das Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen114 zu schützen. Das kann 

zum einen der Schutz vor „etwas“ sein, wie Kälte, Hunger, oder andere gefährliche 

Situationen, zum anderen aber auch der Schutz vor „jemandem“, den Eltern, den 

Geschwistern, vor Fremden etc.115 

Obwohl sich in den deutschen Gesetzen keine Begriffsbestimmungen zum Kindeswohl 

finden, werden doch sowohl im GG als auch im BGB inhaltliche Aussagen getroffen. 

Unter anderem ist das „Kindeswohl“ in Art. 1 GG der Unantastbarkeit der Menschen-

würde, in Art. 2 GG dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und dem Recht 

auf Leben sowie körperliche Unversehrtheit als auch im bereits benannten Art. 6 der 

Verfassung verankert. Dabei ist das Alter eines Menschen irrelevant für seinen 

 
110  Vgl. Pixa-Kettner/Sauer in „Tabu oder Normalität?“ (2015): S. 219. 
111  Vgl. Kern in Schellhorn/Fischer/Mann/Kern SGB VIII (2012): § 1 Rn. 13. 
112  Vgl. Meysen in FK-SGB VIII (2019): § 8a Rn. 1. 
113  Vgl. Pixa-Kettner/Sauer in „Tabu oder Normalität?“ (2015): S. 219f. 
114  Kinder sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII Personen, welche das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. Jugendlicher ist, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, laut § 7 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII. In 
Art. 6 GG sowie in den Normen des BGB wird die Bezeichnung „Kind“ hingegen für 0 – 18 Jährige 
verwendet. 

115  Vgl. Meysen in FK-SGB VIII (2019): § 8a Rn. 1. 
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persönlichen Grundrechtsschutzbereich. 116 Allerdings wird den Eltern die primäre 

Verantwortung für die Erziehung und den Schutz des Kindes übertragen. Sie werden als 

„natürlicher Sachverwalter“ des Kindeswohls betrachtet.117 Die elterliche Sorge für ein 

Kind beinhaltet nach §§ 1626 und 1631 BGB das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie 

Erziehung, einvernehmlich und unter Berücksichtigung der wachsenden Bedürfnisse, 

sowie die Personen- und Vermögenssorge.118 

5.1.2 Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung 

Laut einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) liegt eine Kindeswohlgefährdung 

im Sinne des § 1666 Abs. 1 BGB vor: „wenn eine gegenwärtige, in einem solchen Maß 

vorhandene Gefahr festgestellt wird, dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine 

erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. An die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sind 

dabei umso geringere Anforderungen zu stellen, je schwerer der drohende Schaden 

wiegt.“119 Dabei muss eine Situation vorliegen, die einen erheblichen Widerspruch zur 

altersspezifischen körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung sowie den Bedürf-

nissen des Kindes oder Jugendlichen darstellt. Irrelevant ist in diesem Fall, ob die 

Kindeswohlgefährdung auf einem Tun (z.B. Misshandlung, Missbrauch) oder Unter-

lassen (hauptsächlich durch Vernachlässigung) beruht. Allerdings setzt der Begriff 

„Gefährdung“ keine bereits eingetretene Beeinträchtigung voraus. Bei einer konkreten 

Gefährdung des Kindeswohls hat das FamG gemäß §§ 1666, 1666a BGB Maßnahmen 

zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Diese Gefahr muss gericht-

lich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit belegt und begründet werden können. Voraus-

setzungen für den Eingriff sind einerseits das Bestehen einer tatsächlichen („objektiven“) 

Gefährdungslage und andererseits die persönliche Ungeeignetheit des Sorgerechts-

inhabers. Insbesondere bezogen auf die Vernachlässigung eines Kindes oder Jugend-

lichen, führt dies in der Praxis häufig dazu, dass mitunter eine (Anfangs-)Schädigung 

eingetreten sein muss, um eine Gefährdungssituation belegen zu können. Ebenso 

problematisch ist es, aus einer Vielzahl an elterlichen Fehlverhalten eine Gefährdung zu 

begründen, bei welchem nicht jeder einzelne Fehler zu einer Gefährdung führen würde. 

Auch seelische Verletzungen sind meist schon eingetreten, bevor sie „ans Licht 

kommen“. Daher liegt ein wesentlicher Aspekt des staatlichen Wächteramtes in der 

Verpflichtung des Jugendamtes zur frühzeitigen Hilfe zur Erziehung im Sinne von 

 
116  Vgl. Pixa-Kettner/Sauer in „Tabu oder Normalität?“ (2015): S. 220f. 
117  Vgl. BVerfG 10.08.2006 – 1 BvR 2529/05; BVerfGE 34, 165 (184); 60, 79 (94). 
118  Vgl. Pixa-Kettner/Sauer in „Tabu oder Normalität?“ (2015): S. 220f. 
119  BGH 23.11.2016 – XII ZB 149/16, juris. 
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§§ 27ff. SGB VIII.120 Daraus ergeben sich für die Feststellung einer Kindeswohlgefähr-

dung drei Kriterien, die gleichzeitig erfüllt sein müssen: Die gegenwärtig vorhandene 

Gefahr, die Erheblichkeit der Schädigung des Kindeswohl und die Sicherheit der Vorher-

sage. 

5.2 Hilfe zur Erziehung im Sinne von §§ 27ff. SGB VIII 

Ist „eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht 

gewährleistet“, sollen Eltern gemäß § 27 Abs. 1 SGB VIII in ihrer Erziehungs-

verantwortung unterstützt werden, um eine erzieherische Mangellage beseitigen zu 

können. Ausschlaggebend ist ein objektiver Mangel, d.h. ein objektiver Ausfall der 

Erziehungsleistung, nicht aber ein subjektiver Makel in der Person des Erziehenden bzw. 

des Erzogenen.121 Das Ziel der Erziehung, die Gewährleistung des Kindeswohls, kann 

als erreicht betrachtet werden, wenn die Grundbedürfnisse (Liebe, Zuwendung, Akzep-

tanz, stabile Bindung, Versorgung, Körperpflege, Gesundheitsfürsorge, Schutz vor 

Gefahren, geistige und soziale Bildung) befriedigt sind.122 Dabei geht es weder um ein 

„erzieherisches Minimum“ noch um ein „erzieherisches Optimum“, sondern um ein 

Gleichgewicht aus Respekt vor andersartigen Lebensentwürfen (seitens der Fachkräfte, 

die mitunter häufig aus anderen sozialen Schichten stammen) und das Abbauen von 

Benachteiligungen für bestmögliche Teilhabechancen der Kinder und Jugendlichen.123 

§ 27 SGB VIII benennt als Anspruchsinhaber die Personensorgeberechtigten. Allerdings 

dienen Leistungen im Sinne der Hilfe zur Erziehung vorrangig der Wahrnehmung der 

Kindesinteressen. Hilfe zur Erziehung wird unter folgenden Voraussetzungen geleistet: 

• Eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung ist nicht 

gewährleistet (erzieherischer Bedarf). 

• Die gewährte Hilfeleistung ist geeignet, um die Erziehung und Entwicklung des 

Kindes oder Jugendlichen positiv zu beeinflussen. 

• Die Hilfe zur Erziehung ist für die Bedarfsdeckung notwendig, weil andere Hilfen 

des SGB VIII zur Deckung des erzieherischen Bedarfs nicht ausreichen. 

• Die Personensorgeberechtigten124 sind mit der Hilfe zur Erziehung einver-

standen.125 

 
120  Vgl. Meysen in FK-SGB VIII (2019): § 50 Rn. 38f. 
121  Vgl. Zinsmeister in bidok (2006) unter bidok.at: 05.02.2020_08:22, Kapitel C; Kunkel/Kepert in LPK-SGB 

VIII (2018): § 27 Rn. 2. 
122  Die Grundbedürfnisse eines Kindes sind abgeleitet aus der UN-KRK. 
123  Vgl. Tammen/Trenczek in FK-SGB VIII (2019): § 27 Rn. 8. 
124  Die Personensorgeberechtigten können durch Anordnung des FamG gemäß § 1666 BGB zur 

Inanspruchnahme verpflichtet werden. Mehr dazu Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII (2018): § 27 Rn. 1, 20. 
125  Vgl. Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII (2018): § 27 Rn. 1, 8ff. 



 

27 
 

Im Sinne von § 27 Abs. 2 SGB VIII wird Hilfe zur Erziehung insbesondere nach Maß-

gabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Diese gesetzliche Ordnung der §§ 28 bis 

35 SGB VIII gleicht einer immer intensiver werdenden Reihenfolge mit unterschiedlich 

„tiefer“ Einwirkung auf die Familien. Dabei sind §§ 28, 29, 30 und 31 SGB VIII familien-

unterstützende Hilfearten, § 32 SGB VIII eine familienergänzende Hilfeart und §§ 33, 34 

und 35 SGB VIII stellen familienersetzende Hilfearten dar. Gewählt werden soll die 

Hilfeart, welche Erfolg verspricht, den erzieherischen Bedarf im konkreten Fall und 

Augenblick zu decken. Ein „Ausprobieren“ anhand der gesetzlichen Reihenfolge ist nicht 

angedacht.126 Aus der Formulierung „insbesondere“ des § 27 Abs. 2 SGB VIII ergibt 

sich, dass der Katalog der aufgeführten Hilfearten nicht abschließend ist und das 

zuständige Jugendamt die Möglichkeit hat, je nach Art und Umfang des Bedarfs, andere 

Leistungen (möglicherweise neu entwickelte und individuelle) zu erbringen oder auch 

die Leistungen zu kombinieren.127 

Die sozialpädagogische Familienhilfe (verwirklicht durch beratende Gespräche, modell-

haftes Handeln und praktische Hilfe) im Sinne des § 31 SGB VIII wird als Leistung zur 

Erziehungshilfe betrachtet, wodurch die Entwicklung des Kindes bzw. der Kinder in der 

Familie gefördert wird. Vor allem Familien mit sozial schwierigen Rahmenbedingungen 

sind Zielgruppe dieser Hilfe. Dies können z.B. Eltern ohne bzw. mit niedrigem Schul-

abschluss und einem erschwerten Zugang zu Informationen und Bildung, überschuldete 

Haushalte, Familien in schwierigen Wohnverhältnissen, Eltern mit gesundheitlichen 

Einschränkungen oder Suchtproblemen sein. Ziel der sozialpädagogischen Familienhilfe 

ist die ressourcenorientierte Stärkung der Selbsthilfekompetenzen der Familie sowie die 

alltägliche Unterstützung des Familienlebens. Auch für Eltern mit Behinderungen, die 

sowohl Unterstützungsbedarf zur Strukturierung und Organisation des Alltags mit Kind 

benötigen oder gar zur Begleitung bei Behördenkontakten, Gesprächen in Kindergarten 

bzw. Schule, Besuchen bei dem/der Kinderarzt/Kinderärztin ist § 31 SGB VIII eine 

passende Hilfe zur Erziehung. Mit dieser längerfristigen, konkreten und praktischen 

Lebenshilfe kann zwischen den Betroffenen und den helfenden Einzelpersonen ein 

vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut werden.128  

 
126  Vgl. Kunkel/Kepert in LPK-SGB VIII (2018): § 27 Rn. 12. 
127  Vgl Zinsmeister in bidok (2006) unter bidok.at: 05.02.2020_08:22, Kapitel C; Tammen/Trenczek in FK-

SGB VIII (2019): § 27 Rn. 18ff. 
128  Vgl. Zinsmeister in bidok (2006) unter bidok.at: 05.02.2020_08:22, Kapitel C; Frings/Kunkel in LPK-SGB 

VIII (2018): § 31 Rn. 6; Tammen/Trenczek in FK-SGB VIII (2019): § 31 Rn. 5, 8. 
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5.3 Elterliche Kompetenzen 

Um die Gesundheit und Entwicklung ihrer Kinder angemessen zu fördern und das 

Kindeswohl nicht zu gefährden, brauchen Eltern Kompetenzen. Zur Beschreibung dieser 

Kompetenzen gibt es verschiedenste Konzepte mit unterschiedlichen Denkweisen. An 

dieser Stelle soll nur die Auffassung des Wissenschaftlichen Beirats für 

Familienfragen129 erläutert werden, da eine ganzheitliche Betrachtung zu sehr in die 

Tiefe geht und vom Hauptthema dieser Arbeit abweichen würde. 

Die Gesamtheit der elterlichen Kompetenzen werden vom Wissenschaftlichen Beirat für 

Familienfragen in zwei zentrale Kompetenzklassen zusammengefasst, in Erziehung und 

Beziehung. Alle erzieherischen Aktivitäten, bei denen Eltern ihre Kinder zu etwas veran-

lassen bzw. ihnen etwas beibringen wollen, fallen unter die Kompetenzklasse „Erzie-

hung“. Hingegen alle Eltern-Kind-Interaktionen, die ohne ausdrückliche erzieherische 

Absicht stattfinden, gehören der Kompetenzklasse „Beziehung“ an. Dabei haben 

elterliche Erziehungs- und Beziehungskompetenzen nicht nur mit der Art und Weise zu 

tun, wie Eltern mit ihren Kindern unmittelbar umgehen (kindbezogene Kompetenzen), 

sondern auch welche Erfahrungs- und Handlungsräume sie ihren Kindern eröffnen (kon-

textbezogene Kompetenzen). Wiederum zeigen sich ihre Kompetenzen auch darin, wie 

jedes Elternteil mit sich selbst umgeht (selbstbezogene Kompetenzen) und wie stark ihr 

Vertrauen in die eigenen erzieherischen Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ist 

(handlungsbezogene Kompetenzen).130 

Kindbezogene Kompetenzen ermöglichen den Eltern in entsprechender Weise auf die 

individuellen Besonderheiten und Erfordernisse in der Entwicklung ihrer Kinder 

einzugehen. Die Fähigkeit und die Bereitschaft für kindliche Bedürfnisse oder Nöte 

Zuneigung zu zeigen, kindliche Entwicklungspotenziale zu erkennen und zur Verwirk-

lichung beizutragen, sowie die Förderung von kindlicher Kompetenzentwicklung und die 

Verhinderung von unangemessenem Verhalten sind wesentliche elterliche Kompeten-

zen in Bezug auf das Kind. Werden den Kindern Möglichkeiten zu Erfahrungsgewinn 

und eigenständigem Handeln eröffnet, im Rahmen von positiven aber auch negativen 

Entwicklungskontexten inner- als auch außerhalb der Familie, so handelt es sich um 

kontextbezogene Kompetenzen. Grundlage selbstbezogener Kompetenzen ist die 

 
129  Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen berät seit 1970 unabhängig und ehrenamtlich das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in allen Fragen der Familien-
forschung und Familienpolitik. Mehr dazu in Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen unter 
www.bmfsfj.de: 08.02.2020_11:59. 

130  Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen in Beziehungs- und Erziehungskompetenzen (2005) unter 
www.bmfsfj.de: 06.02.2020_14:42, S. 14f. 

http://www.bmfsfj.de/
http://www.bmfsfj.de/
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Selbstreflektion, d.h. Eltern sollten sich ihrer eigenen Wertvorstellungen, Handlungs-

vorlieben und Verhaltensgewohnheiten bewusst sein, um Entwicklungsziele für sich und 

ihre Kinder klären zu können und Maximen der Erziehung zu bestimmen. Ferner bedarf 

es der Fähigkeit, die eigenen negativen Emotionen zu kontrollieren und in der erzieheri-

schen Interaktion die Perspektive des Kindes nicht außer Acht zu lassen. Zusätzlich 

bedarf es der Bereitschaft sich Wissen über die Entwicklung und den Umgang mit 

Kindern anzueignen. Die handlungsbezogenen Kompetenzen nehmen Bezug auf alle 

benannten elterlichen Kompetenzen und erfordern deren entschlossene, sichere und 

konsistente Ausführung. Hierzu gehört Vertrauen in das eigene Tun zu entwickeln, 

Konsequenz in den Handlungen bzw. Versprechungen als auch das eigene Handeln 

erfahrungsgeleitet zu ändern und entwicklungsbedingten Veränderungen anzupassen. 

Nicht von vornherein sind Menschen Experten für Erziehung und Elternschaft, nur 

aufgrund ihrer eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrung von Kindsein und erzogen 

werden. Jedoch erklärt sich aus dieser intensiven Erfahrung, dass Eltern überwiegend 

so erziehen, wie sie selbst als Kinder erzogen worden sind. In manchen Fällen handelt 

es sich dabei um eine „gute Schule“ für künftige Eltern. Allerdings können daraus auch 

Einschränkungen erwachsen, die den eigenen erzieherischen Kompetenzen und ihrer 

Entfaltung im Wege stehen. Aus Sicht des Beirats, ist es dringend erforderlich, dass 

jedes künftige Elternteil Wissen über die gesunde Entwicklung von Kindern und über 

entwicklungsförderliches Erziehen erwirbt. Und darauf aufbauend, dieses angelernte 

Wissen für sich reflektiert und folglich im Erziehungsalltag anzuwenden lernt.131 

Einer indizierten Prävention oder Intervention bedarf es, wenn in der kindlichen Entwick-

lung bereits kritisch zu beurteilende Abweichungen oder Störungen aufgetreten sind, 

welche mit einem problematischem Erziehungsverhalten in Verbindung stehen. Hierzu 

dienen Maßnahmen sowohl auf der Ebene des kindlichen Verhaltens (gemäß SGB VIII) 

als auch auf der Ebene der Eltern (gemäß SGB VIII bzw. SGB IX). Diese begleitende 

Elternarbeit soll beim Wiederaufbau einer liebevollen und fördernden Beziehung zum 

Kind behilflich sein sowie elterliche Kompetenzen stärken bzw. lehren. Weitgehendem 

Scheitern der elterlichen Erziehung, wie Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller 

Missbrauch, machen dagegen Eingriffe in das elterliche Sorgerecht notwendig (wie unter 

Abschnitt 5.1.2 dargestellt).132 

 
131  Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen in Beziehungs- und Erziehungskompetenzen (2005) unter 

www.bmfsfj.de: 06.02.2020_14:42, S. 14f. 
132  Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen in Beziehungs- und Erziehungskompetenzen (2005) unter 

www.bmfsfj.de: 06.02.2020_14:42, S. 23. 

http://www.bmfsfj.de/
http://www.bmfsfj.de/
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5.4 Elterliche Kompetenzen bei Menschen mit einer geistigen Behinde-

rung 

Inwieweit Eltern mit einer geistigen Behinderung über elterlichen Kompetenzen 

verfügen, wurde bereits in der Vergangenheit gegensätzlich diskutiert und meist negativ 

eingeschätzt. Nur in äußerst seltenen Fällen würde man Eltern mit einer körperlichen 

oder seelischen Behinderung von vornherein ihre elterlichen Kompetenzen absprechen 

wollen, das sieht bei Eltern mit einer geistigen Behinderung ganz anders aus. 

Noch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges wollte man eine Verbreitung von geistiger 

Behinderung mit Zwangssterilisation und Ermordung verhindern. Gerechtfertigt wurden 

diese Maßnahmen mit der enormen volkswirtschaftlichen Belastung durch die Versor-

gung von Menschen mit Behinderungen und deren Elternschaft. Infolge der Nachkriegs-

zeit und bis zum Ende der sechziger Jahre, einer ersten „Hochphase“ der Familien-

forschung, stand die Gesundheitsforschung sowie eine Kostenreduzierung im Bereich 

der Versorgung im Vordergrund. Dies ging einher mit dem Gedanken, Menschen mit 

einer geistigen Behinderung müssen vor allem durch Sterilisationen an einer Fortpflan-

zung gehindert werden, da auch deren Nachkommen eine geistige Behinderung aufwei-

sen würden (nach damaliger Auffassung). Die Maßnahme der Sterilisation wurde zu 

einer international weit verbreiteten Praxis und wird bis in unsere heutige Gegenwart 

angewandt. In den siebziger Jahren führte eine Neubewertung der Sexualität des 

Menschen dazu, dass man sowohl in ethischer, moralischer als auch juristischer 

Hinsicht, Menschen mit einer geistigen Behinderung das Ausleben ihrer Sexualität 

zugestand, eine Elternschaft derer aber weiterhin ablehnend betrachtete. Trotz eines 

Anstiegs der Kinderzahlen von Eltern mit Behinderungen im Zuge der Empowerment-

Bewegung und Deinstitutionalisierung seit den achtziger Jahren bleiben die Ansichten 

der elterlichen Fähigkeiten von Menschen mit einer geistigen Behinderung geprägt von 

einer negativen und ablehnenden Haltung, welche auf Klischees und Mythen133 beruht. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass ein Großteil der diesbezüglichen Studien sich dem 

Scheitern bzw. den Schwierigkeiten dieser Elternschaften widmet. Eine bis in die heutige 

Zeit richtungsweisende Studie und Grundlage deutscher Forschung wurde von Pixa-

Kettner, Bargfrede und Blanken im Jahre 1996 unter dem Titel „Dann waren sie sauer 

auf mich, dass ich das Kind haben wollte…“ durchgeführt. Zu damaliger Zeit wurden 969 

Elternschaften mit 1.366 Kindern vermerkt, deren Standpunkt in der Gesellschaft, wie 

auch ihre Unterstützung beleuchtet wurde. Der heutige Kenntnisstand und auch die 

grundlegende Haltung zur Thematik haben sich deutlich verändert und die negative 

 
133  Z.B.: Eltern mit einer geistigen Behinderung können elterliche Fähigkeiten nicht erlernen. Eltern mit einer 

geistigen Behinderung missbrauchen oder vernachlässigen ihre Kinder. 
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Grundhaltung weicht einer Konzentration auf professionelle und familiäre Unterstützung 

um ein elterliches „Wachsen“ an ihren Herausforderungen zu ermöglichen.134 

Aufgrund der aktuellen, positiveren Sichtweise wird Elternschaft von Menschen mit einer 

geistigen Behinderung nun als Prozess betrachtet, auf welchen verschiedene Faktoren 

(Kommunikation, Selbstversorgung, Selbststeuerung, soziale Fähigkeiten, gesellschaft-

liche Teilhabe etc.) einwirken. Dabei scheint sich der Intelligenzquotient erst ab einem 

Wert von unter 55 negativ auf die elterlichen Kompetenzen bzw. auf ihr Vorhandensein 

auszuwirken. Von größerer Bedeutung sind hingegen die Anpassungsfähigkeit sowie die 

lebenspraktischen Fertigkeiten der Eltern, wobei die intuitiven Kompetenzen innerhalb 

der ersten Lebensmonate des Kindes in der Regel als gegeben vorausgesetzt werden 

können. Im Bereich der leichten bis mittelgradigen Intelligenzminderung hat das 

Anpassungsverhalten wesentlich mehr Einfluss auf die elterlichen Kompetenzen als der 

konkrete Intelligenzquotient. Daher wird ein direkter Zusammenhang zwischen 

Behinderung und elterlichen Fähigkeiten überwiegend verneint. Insgesamt ist der 

Erziehungsstil von Eltern mit einer geistigen Behinderung eher restriktiv und es werden 

immer wieder Entwicklungsverzögerungen im sprachlichen sowie im kognitiven Bereich 

ihrer Kinder beobachtet. Ob sich daraus langfristige Folgen ergeben, wird kontrovers 

betrachtet, ist allerdings nicht widerlegt.135 

6 Spannungsfeld der Zuständigkeiten 

Die Unterstützung von Eltern mit Behinderungen ist vielfältig und wird meist von 

verschiedenen Leistungsträgern erbracht. Dabei stellen sich besondere Abgrenzungs-

fragen. Zum einen können Leistungen der Eingliederungshilfe in Betracht kommen, 

welche nach heutigem Rechtsstand im SGB IX n.F. (vormals im SGB XII a.F.) und in 

§ 35 a SGB VIII verankert sind. Zum anderen können Hilfe zur Erziehung oder andere 

Leistungen des SGB VIII unabhängig oder parallel zur Eingliederungshilfe zu gewähren 

sein.136 

Gelingt es nicht, Assistenzleistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen in 

Abhängigkeit der jeweiligen Familiensituation in ein sinnvolles Verhältnis zu Leistungen 

der Hilfe zur Erziehung im Sinne von §§ 27 SGB VIII zu setzen, führt dies zu 

Zuständigkeitskonflikten. Die Ausübung der Elternrolle, welche in Art. 6 Abs. 2 S.1 GG 

verfassungsrechtlich geschützt ist, sowie das Leben als Familie (bei mindestens einem 

 
134  Vgl. Prangenberg in „Tabu oder Normalität?“ (2015): S. 25ff. 
135  Vgl. Pixa-Kettner/Sauer in „Tabu oder Normalität?“ (2015): S. 224ff. 
136  Vgl. Schönecker/Meysen in FK-SGB VIII (2019): § 10 Rn. 53; Zinsmeister in LPK-SGB IX (2019): §§ 113-

116 Rn. 2. 
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Elternteil mit Behinderung) soll als ein Teil der sozialen Teilhabe durch die 

Eingliederungshilfe gefördert werden.137 Unabhängig von einer Behinderung oder Nicht-

behinderung der Eltern ist die Leistungspflicht nach dem SGB VIII. Gemäß des 

§ 27 Abs. 1 SGB VIII ist der Erziehungsbedarf ausschließlich aus der Perspektive des 

Kindes/Jugendlichen zu betrachten, bei welchem die Erziehung nicht ausreichend 

ankommt.138 Eine differenzierte und individuelle Fallbetrachtung kann bei der 

Zuständigkeitsklärung hilfreich sein. 

6.1 Betrachtung der Zuständigkeiten vor dem BTHG 

Auf der Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten bei der Betreuung und Versorgung 

ihrer Kinder, vor allem in den ersten Lebensmonaten, gerieten Eltern mit Behinderungen 

oft in Zuständigkeitskonflikte zwischen Eingliederungshilfe sowie Kinder- und Jugend-

hilfe.139 Gemäß § 14 SGB IX a.F. sollte innerhalb von zwei Wochen festgestellt werden, 

welcher Rehabilitationsträger140 für welche Leistung zuständig ist. Verweigerten die 

Träger ihre Leistungen, aufgrund der Annahme der Unzuständigkeit, wurde 

§ 14 SGB IX a.F. missachtet und es konnte sowohl zu einer Überforderung der Eltern 

mit Behinderungen als auch zu einer Unterversorgung ihrer Kinder kommen.141 

Anhand einer Grafik des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. 

(Anhang 3) wird einerseits ersichtlich, wie vielschichtig die Leistungen der 

Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe waren bzw. sind und wie oft sie 

sich überschnitten. Veranschaulicht werden die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

mit einer grünen Umrandung. Die Leistungen, die eindeutig der Eingliederungshilfe 

zuordenbar waren, sind blau umrandet und alle Leistungen bei denen die Zuständigkeit 

in beide Leistungsbereiche der Rehabilitationsträger fällt, sind orange umrandet. D.h. bei 

sieben von 13 Leistungsbereichen sah der Deutsche Verein Überschneidungen in der 

Zuständigkeit, z.B. bei der Entwicklungsförderung des Kindes oder der Förderung der 

emotionalen und psychischen Entwicklung der Elternteile.142 

 
137  Vgl. Schönecker/Meysen in FK-SGB VIII (2019): § 10 Rn. 54; Riesberg/Rohrmann/Weiß in Stellung-

nahme zum BTHG (2019) unter www.begleiteteelternschaft.de: 25.01.2020_10:10, S. 3f. 
138  Vgl. DIJuF JAmt (2004): S. 309f. 
139  Bei der Betrachtung der Zuständigkeiten vor Umsetzung des BTHG wird im Folgenden die Vergangen-

heitsform verwandt. Mit der Annahme, dass einige Zuständigkeitskonflikte durch das BTHG gelöst 
worden sind. 

140  Rehabilitationsträger, also Träger der Leistungen zur Teilhabe, waren laut § 6 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX a.F. 
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX a.F. die Träger der Sozial-
hilfe. Beide erbrachten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie 
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 7 in Verbindung mit 
§ 5 Nr. 1, 2, und 4. Im Zuge der Umsetzung des BTHG wurde diesen Normen geändert und sind in ihrer 
neuen Fassung zum 01.01.2018 in Kraft getreten. 

141  Vgl. Zinsmeister in DVfR Forum A (2012) unter www.reha-recht.de: 11.02.2020_15:23, S. 1. 
142  Empfehlungen des Deutschen Vereins (2014) unter www.deutscher-verein.de: 26.01.2020_09:49, S. 7. 

http://www.begleiteteelternschaft.de/
http://www.reha-recht.de/
http://www.deutscher-verein.de/
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6.1.1 Zuständigkeitskonflikt zwischen Eingliederungshilfe und Kinder- und Ju-

gendhilfe bei Elternassistenz 

Beispielhaft für die Zuständigkeitskonflikte zwischen den Leistungsträgern der 

Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der Elternassistenz, wird 

ein Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (LSG NRW) vom 23.02.2012143 

herangezogen. In dem Verfahren hatte das LSG über die Zuständigkeit für Leistungen 

der Elternassistenz zu entscheiden. Die Klägerin, die Stadt B., als örtliche Trägerin der 

Kinder- und Jugendhilfe, hatte an Frau D. (im Folgenden: Leistungsempfängerin) 

Leistungen zur Betreuung und Versorgung ihres Kleinkindes erbracht. Hierfür forderte 

sie nun vom Beklagten, dem überörtlichen Sozialhilfeträger, eine Erstattung der Kosten, 

aufgrund der Annahme, dass für die Unterstützung der körperbehinderten Leistungs-

empfängerin nicht der Träger der Kinder- und Jugendhilfe, sondern der Sozialhilfeträger 

im Rahmen der Eingliederungshilfe nach §§ 53ff. SGB XII a.F. zuständig sei. 

Der Sachverhalt stellt sich wie folgt dar: 

Mit einem Schreiben vom 05.03.2009 beantragte die Leistungsempfängerin die Über-

nahme der Kosten der Elternassistenz ab 15.07.2009 im Umfang von zehn Stunden 

werktäglich beim Landschaftsverband als überörtlichem Sozialhilfeträger. Die 1972 

geborene und verheiratete Leistungsempfängerin litt seit ihrer Geburt an einer spasti-

schen Lähmung aller vier Gliedmaßen (Tetraplegie) und war auf den Rollstuhl angewie-

sen. Nur wenige Wochen nach dem Schreiben erwartete sie ihr erstes Kind, für welches 

sie die Hauptverantwortung übernehmen wolle, nachdem ihr Ehemann nach drei-

monatiger Elternzeit wieder seine Vollzeitbeschäftigung ausüben wollte. In der Begrün-

dung des Antrags wies sie darauf hin, dass sie, um ihrer Erziehungsverantwortung 

gerecht zu werden, künftig durchgehend eine Person im Haushalt benötigen würde, die 

die anfallenden Tätigkeiten (z. B. Säuglingspflege, Nahrungszubereitung für ihr Kind 

etc.) entsprechend ihren Weisungen durchführt. Daraufhin leitete der Sozialhilfeträger 

den Leistungsantrag mit Schreiben vom 13.03.2009, mit der Erklärung der Unzuständig-

keit, an die Stadt B. als örtliche Trägerin der Kinder- und Jugendhilfe weiter. Seines 

Erachtens handelte es sich um die Versorgung eines Kindes, welche nicht in sein 

Leistungsspektrum falle. Die Stadt B., die Klägerin, wiederum sandte den Antrag am 

19.03.2009 an den Sozialhilfeträger zurück und erklärte sich gleichermaßen für 

unzuständig. Zwischen der Klägerin und dem Beklagten erfolgt keine Zuständigkeits-

klärung. Da eine Hilfe für die Leistungsempfängerin aber zwingend notwendig war, um 

eine Unterversorgung ihres Kindes zu vermeiden, beantragten sie und ihr Ehemann am 

26.05.2009 Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27ff. SGB VIII. Aus fachlicher Sicht, hielt 

 
143  LSG NRW 23.02.2012 – L 9 SO 26/11, juris. 
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die Klägerin die beantragte Unterstützung auch für notwendig, sah aber den Beklagten 

in der Pflicht. Dieser betrachtete die von ihm gewährte Eingliederungshilfe zur Deckung 

des Hilfebedarfs der Mutter als ausreichend. Die Klägerin lehnte mit Bescheid vom 

23.06.2009 sowohl den weitergeleiteten Antrag vom März 2009 als auch den am 

26.05.2009 gestellten Antrag ab, mit der Begründung, dass sie weder unter dem Aspekt 

der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII noch als zweitrangiger Rehabilitationsträger 

zuständig sei. Daraufhin wurde in einem Verfahren auf Gewährung einstweiligen Rechts-

schutzes vor dem Verwaltungsgericht (VG) Minden144 die Klägerin mit Beschluss vom 

31.07.2009 verpflichtet, Leistungen der Elternassistenz vom 18.08.2009 bis 14.04.2010 

an die Leistungsempfängerin zu erbringen. Im nachfolgenden Hauptsacheverfahren am 

25.06.2010 wurde die Klägerin, die Stadt B., vom VG Minden verurteilt, die entstandenen 

Aufwendungen für den bereits genannten Zeitraum in Höhe von 12.424,80 Euro zu 

erstatten, abzüglich der bereits geleisteten Zahlungen. Aufgrund der Weiterleitung des 

am 06.03.2009 gestellten Antrags beim Beklagten an die Klägerin, innerhalb der Zwei-

Wochen-Frist gemäß § 14 Abs. 1 S. 1 SGB IX a.F., sei die Klägerin vorläufig für die 

Leistungserbringung zwingend zuständig geworden. § 14 SGB IX a.F. diente dabei einer 

schnellen und dauerhaften Klärung im Außenverhältnis, also zwischen Rehabilitations-

träger und dem betroffenen Menschen mit einer Behinderung. Verboten hingegen war 

eine zweite Weiterleitung bzw. eine Rückgabe des weitergeleiteten Antrags, im Sinne 

des § 14 Abs. 1 und 2 SGB IX a.F. Im Folgenden hätte eine Zuständigkeitsklärung 

zwischen der Klägerin und dem Beklagten innerhalb eines Erstattungsstreitverfahrens 

erfolgen müssen. Zu beiden Verfahren war der Beklagte beigeladen. 

Nach Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens begehrte die Klägerin die 

Erstattung der Kosten der Leistungen vom Beklagten - dieser lehnte zweimalig ab. 

Daraufhin erhob sie am 14.04.2010 Klage vor dem Sozialgericht (SG) Detmold145. Ihrer 

Ansicht nach hatte sie als vorläufiger Leistungsträger gemäß § 102 Abs. 1 SGB X in 

Verbindung mit § 14 Abs. 4 S. 1 SGB IX a.F. einen Anspruch auf Erstattung der gezahl-

ten Leistungen gegen den Beklagten, als endgültig verpflichteten Leistungsträger. Der 

Beklagte sah die Zuständigkeit bei der Klägerin unter dem Aspekt der Jugendhilfe. Der 

Vater hätte hiernach einen jugendhilferechtlichen Anspruch nach § 20 SGB VIII während 

seiner beruflichen Abwesenheit, da die Mutter die Versorgung nicht hätte übernehmen 

können. Das SG Detmold verurteilte den Beklagten zur Erstattung der Aufwendungen 

für die Elternassistenz. Zur Begründung führte es aus, dass sich der Anspruch der 

Leistungsempfängerin aus §§ 53ff. SGB XII a.F. ergebe und nicht aus Normen des 

SGB VIII und berief sich auf die bereits rechtskräftige Entscheidung des VG Minden. 

 
144  VG Minden 31.07.2009 – 6 L 382/09, juris. 
145  SG Detmold 07.12.2010 – S 2 SO 104/10, juris. 
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Hiergegen hat der Beklagte Berufung erhoben, über die das LSG NRW am 23.02.2012 

entschieden hat:  

Das LSG NRW hat die Berufung des Beklagten als unbegründet zurückgewiesen. Die 

Klägerin hatte einen Erstattungsanspruch aus § 14 Abs. 4 S. 1 SGB IX a.F. Dabei soll 

die Zuständigkeitsfiktion des § 14 SGB IX a.F. den betroffenen Bürger im 

Außenverhältnis schützen (was hier nicht der Fall gewesen ist), welcher aufgrund 

mehrerer möglicher Rehabilitationsträger nicht den tatsächlich Zuständigen kennen 

kann. 

Der Beklagte war nach § 53 Abs. 1 S. 1 SGB IX a.F. verpflichtet, die hier streitigen 

Elternassistenzleistungen als Eingliederungshilfe zu erbringen. Die Leistungs-

empfängerin war aufgrund ihrer körperlichen Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit 

zur Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt und nicht in der Lage ihr Kind ohne Hilfe 

einer dritten Person zu versorgen. Eltern haben einen Anspruch auf die persönliche 

Betreuung und Versorgung ihrer Kinder im eigenen Haushalt. Dies geht aus dem grund-

rechtlich geschützten Elternrecht des Art. 6 Abs. 2 und 3 GG hervor. In Verbindung mit 

dem Gleichstellungsgebot des Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG (Niemand darf wegen seiner Behin-

derung benachteiligt werden.) können sich Eltern mit Behinderungen hierauf berufen. 

Eine Behinderung allein, darf nicht der Grund für eine Betreuung und Versorgung des 

Kindes außerhalb des elterlichen Haushalts sein (in Sinne des Art. 6 Abs. 1 bis 4 GG).146 

„Da die Eltern-Kind-Beziehung die weitreichendste und existenziellste aller sozialen 

Bindungen ist, bildet die Verantwortungsübernahme der Eltern für ihr Kind eine zentrale 

Frage der Teilhabe der Eltern am Leben in der Gemeinschaft.“147 Die Gewährleistung 

dieses Teilhaberechts war Aufgabe der Eingliederungshilfe und dabei war unerheblich, 

dass sich die Leistung der Elternassistenz (personelle Hilfe für Menschen, die überwie-

gend körperlich behindert sind) nicht ausdrücklich in den Leistungskatalogen der 

§§ 54 Abs. 1 S. 1 SGB XII a.F. und in 55 Abs. 2 SGB IX a.F. wiederfand. Die dort 

vorgenommene Aufzählung erfolgte nur beispielhaft, was durch das Wort „insbesondere“ 

verdeutlicht wurde. Weiterhin konkurriert bei einer solchen Fallgestaltung der sozialhilfe-

rechtliche Anspruch nicht mit dem jugendhilferechtlichen, d.h. auf ein Konkurrenz-

verhältnis nach § 10 Abs. 4 SGB VIII kommt es nicht an. Und auch der vom Beklagten 

benannte § 20 SGB VIII war nicht einschlägig, da keine Notsituation im Sinne dessen 

vorlag und die Behinderung der Leistungsempfängerin sowie die Berufstätigkeit des 

Ehemannes als dauerhafte Umstände zu betrachten waren. Das Teilhabedefizit der 

Leistungsempfängerin galt es zu kompensieren und der Beklagte wurde zur Zahlung der 

 
146  Im Schreiben des Beklagten vom 15.06.2009 wurde die Leistungsempfängerin aufgefordert „alternative 

Betreuungsmöglichkeiten zu finden“. Vgl. LSG NRW 23.02.2012 – L 9 SO 26/11 Rn. 49, juris. 
147  VG Minden 31.07.2009 – 6 L 382/09, juris. 
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streitigen Aufwendungen in Höhe von 12.424,80 Euro verurteilt sowie seine Berufung 

zurückgewiesen.148 

6.1.2 Überschneidung der Leistungsbereiche bei Begleiteter Elternschaft 

Griffen die Leistungsbereiche Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe ineinander, 

führte dies zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Klar abgegrenzt werden konnten die 

persönlichen Bedarfe der Eltern (Freizeit, Arbeit, Gesundheit, Paarbeziehung etc.) sowie 

die der Hilfe zur Erziehung (die Wahrnehmung der kindlichen Bedürfnisse, Förderung 

der Eltern-Kind-Bindung, entwicklungsfördernde Erziehung sowie die Aufgaben und die 

Rolle der Eltern in diesem Zusammenhang). Bei der gesamten Haushaltsführung sowie 

Organisation, im Bereich der Mobilität, der Tagesstruktur, der Gestaltung sozialer 

Beziehungen und der gemeinsamen Freizeitgestaltung hingegen, vermischten sich die 

Leistungsbereiche.149 

Verdeutlicht werden kann dies am besten an einem Fallbeispiel: 

„Eine Mutter braucht Unterstützung bei der altersgerechten Mahlzeit ihres Kleinkindes 

und der anschließenden Einnahme der Mahlzeit. Die Fachkraft leitet die Mutter beim 

Kochen an (bzgl. der Auswahl und Menge der benötigten Lebensmittel, dem Vorgang 

des Kochens, der Lagerung der Reste). Beim Einnehmen der Mahlzeit gibt die Fachkraft 

Tipps zum Vorgang des Fütterns. Im Anschluss findet ein Austausch zwischen Mutter 

und Fachkraft bzgl. der Förderung der Selbstständigkeit des Kindes in Bezug auf das 

Essen statt. Gleichzeitig werden Regeln und Grenzsetzungen reflektiert. Diese Unter-

stützung ist gleichzeitig Hilfe in Bezug auf Haushaltsführung, Hilfe bei der Versorgung 

des Kindes und Hilfe zur Erziehung.“150 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Begleitete Elternschaft vertrat hierzu einen klaren 

Standpunkt und forderte eine Komplexleistung, die „wie aus einer Hand“ erbracht werden 

sollte. Am oben beschriebenen Beispiel würde ihrer Meinung nach deutlich, dass sowohl 

das Familienleben wie auch die Bedarfe der Eltern bezogen auf ihr Kind, sich nicht in 

Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Jugendhilfe abgrenzen lassen. Innerhalb 

einer individuellen Bedarfsplanung (Hilfeplanverfahren), welche durch das zuständige 

Jugendamt angeleitet wird, könnten die erforderlichen Hilfen ermittelt werden und 

anschließend in das Teilhabe- bzw. Gesamtplanverfahren einfließen. Anhand einer 

prozentualen Aufteilung der Finanzierungsanteile, in Abhängigkeit der festgestellten 

 
148  Vgl. LSG NRW 23.02.2012 – L 9 SO 26/11, juris. 
149  Vgl. Riesberg/Rohrmann/Weiß in Stellungnahme zum BTHG (2019) unter www.begleiteteeltern-

schaft.de: 25.01.2020_10:10, S. 4. 
150  Vgl. Riesberg/Rohrmann/Weiß in Stellungnahme zum BTHG (2019) unter www.begleiteteeltern-

schaft.de: 25.01.2020_10:10, S. 5. 

http://www.begleiteteelternschaft.de/
http://www.begleiteteelternschaft.de/
http://www.begleiteteelternschaft.de/
http://www.begleiteteelternschaft.de/
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Überschneidungsbereiche zum Gesamtbedarf, wird die jeweilige Gewichtung bezüglich 

Eingliederungshilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe ermittelt. Die Kostenübernahme für 

Bedarfe die ausschließlich den Eltern bzw. dem Elternteil mit Behinderung zuordenbar 

sind, übernimmt allein die Eingliederungshilfe. Kosten wiederum, die eindeutig dem 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zuzuordnen sind, übernimmt das zuständige 

Jugendamt. 

Damit Mütter und Väter mit Behinderungen ihr Menschenrecht auf Elternschaft selbst-

bestimmt leben können und ihrem Rechtsanspruch im Zuge der Umsetzung des BTHG 

Rechnung getragen wird, forderte bzw. fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Begleitete Elternschaft, eine wohnortnahe, flexible und bedarfsgerechte Unter-

stützung.151 

6.1.3 Eltern in betreuten Einrichtungen 

Aufgrund des verfassungsrechtlichen Schutzes (in Art. 6 Abs.1 und 2 GG) sind Sozial-

leistungsträger aufgefordert durch entsprechende Hilfen, Bedingungen zu schaffen, die 

es Eltern und Kindern ermöglichen als Familie zusammenzuleben.152 Um demnach eine 

gemeinsame Unterbringung zu realisieren, sind für Eltern/-teile mit Behinderungen und 

ihren Kindern Angebote und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Diese können 

sowohl in Form einer Vollzeitpflege (gemäß § 33 SGB VIII), einer Heimunterbringung 

bzw. sonstigen betreuten Wohnform (im Sinne von § 34 SGB VIII) oder einer 

Mutter/Vater-Kind-Einrichtung (nach § 19 SGB VIII) möglich sein.153 

Handelte es sich um eine gemeinsame Unterbringung von Mutter/Vater und Kind, ging 

die höchstrichterliche Rechtsprechung des BVerwG von einer geteilten Zuständigkeit 

aus. Demnach war der Eingliederungshilfeträger für Leistungen, in Form von Eltern-

assistenz nach §§ 53 ff. SGB XII a.F.154, zur Unterstützung des behinderten Elternteils 

zuständig und der Jugendhilfeträger wiederum für die Unterbringung des Kindes nach 

§ 19 SGB VIII.155  

 
151  Vgl. Riesberg/Rohrmann/Weiß in Stellungnahme zum BTHG (2019) unter www.begleiteteeltern-

schaft.de: 25.01.2020_10:10, S. 5f. 
152  Vgl. Maunz/Dürig Art. 6 Abs. 1 GG Rn. 60. 
153  VG Hamburg 26.05.2005 – 13 K 195/05, juris. 
154  Angewandt auf die neuen gesetzlichen Regelungen ab 01.01.2020 entspricht das den Leistungen nach 

§§ 90 ff. SGB IX n.F. 
155  BVerwG 22.10.2009 – 5 C 19.08. 

http://www.begleiteteelternschaft.de/
http://www.begleiteteelternschaft.de/
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6.1.4 Zuständigkeiten anhand von vier Fallgruppen nach Zinsmeister 

Julia Zinsmeister hat in ihrer Anmerkung zum bereits zitierten Urteil des LSG NRW vier 

Fallgruppen benannt, in welche sich die Unterstützungsbedarfe für Eltern mit 

Behinderungen sowie für ihre Kinder einteilen ließen. Fallgruppe Eins umfasste dabei 

Bedarfe bei Schwangerschaft und Geburt, welche sich durch eine Behinderung der 

werdenden Mutter von denen einer Schwangeren ohne eine Behinderung unter-

schieden. Hierfür kamen Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse nach § 24ff. SGB V 

in Betracht. Die zweite Fallgruppe umfasste ihrer Meinung nach Leistungen zur Förde-

rung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gemeinschaft 

sowie zur Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung. Dabei handelte es sich um 

Leistungen der Eingliederungshilfe in Sinne des SGB XII a.F., die durch die Eltern selbst-

bestimmt geplant und gesteuert wurden, aber nur durch Unterstützung in Form von 

Assistenz umsetzbar waren. Um eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung 

drehte sich Fallgruppe Drei. Hierzu zählten all jene Leistungen, die der Förderung von 

Eltern mit Behinderungen dienten, um die Grundbedürfnisse ihres Kindes wahrnehmen, 

verstehen und im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten befriedigen zu können. Unab-

hängig von der Ursache des Förderbedarfs sah Zinsmeister diese Leistungen als klas-

sische Leistungen des SGB VIII an. Beispielsweise für eine psychisch kranke Mutter und 

ihren schulverweigernden Sohn oder aber für einen Vater mit einer geistigen Behinde-

rung, der mit seinem Kind in einer Vater-Kind-Einrichtung lebt. Einzig in Fallgruppe Vier 

waren Leistungskonkurrenzen denkbar, welche nach Zinsmeister nur bei gleichen, 

gleichartigen oder kongruenten Leistungen nach SGB VIII bzw. SGB XII a.F. vorlagen. 

Vor allem bei Leistungen der Begleiteten Elternschaft für Eltern mit einer geistigen 

Behinderung oder in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII wurde 

kontrovers diskutiert. In der Praxis hätten sich hierfür eine Verzahnung von Teilhabe-

leistungen sowie Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bewährt, weshalb sie aus-

schließlich für Fallgruppe vier eine Komplexleistung forderte bzw. fordert. 156 

Wie schon eingangs unter Kapitel 6 erwähnt, kommt es insbesondere auf eine differen-

zierte und individuelle Fallbetrachtung an. Zinsmeister hat durch ihre Fallgruppen vor 

allem unterschieden zwischen Elternassistenz und Begleiteter Elternschaft. Nur bei letzt-

genannter hätte es ihrer Meinung nach zu Zuständigkeitskonflikten kommen können. 

Dass dies nicht der Fall war, zeigt beispielsweise das beschriebene Verfahren der 

körperbehinderten Mutter vor dem LSG NRW. 

 
156  Vgl. Zinsmeister in DVfR Forum A (2012) unter www.reha-recht.de: 11.02.2020_15:23, S. 5f. Der Forde-

rung einer Komplexleistung bei Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen schließen sich Schönecker/Meysen an: 
Vgl. FK-SGB VIII (2019): § 10 Rn. 54. 

http://www.reha-recht.de/
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6.2 Zuständigkeiten nach der gesetzlichen Verankerung von 

Assistenzleistungen sowie der Überführung der Eingliederungshilfe 

ins SGB IX n.F. 

Zum 01.01.2018 wurden die Assistenzleistungen erstmal mit verbindlicher Wirkung für 

alle Rehabilitationsträger gesetzlich verankert und es erfolgte die Einführung des 

Eingliederungshilferechts zum 01.01.2020 im SGB IX n.F. Die Leistungen der Sozialen 

Teilhabe der Eingliederungshilfe ergeben sich nunmehr aus der Verbindung der grund-

legenden Regelungen der §§ 76 bis 84 (erster Teil) sowie den §§ 113 bis 116 (zweiter 

Teil) des SGB IX n.F. Um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben 

und eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, 

wurden die Leistungen der sozialen Teilhabe neu strukturiert, bisherige Leistungen 

inhaltlich übernommen und ausführlicher beschrieben. Durch Ausführungen zu 

einzelnen Leistungen des Leistungskatalogs, z.B. Assistenzleistungen oder Leistungen 

zur Mobilität, soll die Rechtssicherheit erhöht sowie eine bundesweite heterogene 

Auslegungspraxis etabliert werden. Allerdings ist der aufgeführte Leistungskatalog nicht 

abschließend formuliert und die beispielhafte Aufzählung der §§ 76 bis 84 SGB IX n.F. 

kann gegebenenfalls erweitert werden, um individuelle Problemlagen aufzugreifen und 

lösen zu können.157 

Für die Eingliederungshilfe konkretisiert § 113 SGB IX n.F. als lex specialis die 

Regelungen des § 76 SGB IX n.F. Die bisher verstreuten Hilfen, aus § 54 SGB XII a.F., 

§ 55 SGB IX a.F. und der EinglVO, werden in § 113 Abs. 2 SGB IX n.F. neu zusammen-

gefasst. Dabei deckt sich die Aufzählung der Nr. 1 bis 8 des Abs. 2 mit dem Leistungs-

katalog in § 76 Abs. 2 SGB IX n.F. Sofern in Teil 2 des SGB IX n.F. nichts 

Abweichendes geregelt ist, werden diese Leistungen (Nr. 1 bis 8) nach §§ 77 bis 

84 SGB IX n.F. bestimmt. In § 113 Abs. 2 Nr. 9 und in dessen Abs. 4 SGB IX n.F. 

werden zusätzliche Eingliederungshilfen zur sozialen Teilhabe aufgelistet, die Besuchs-

beihilfen und die Leistungen zur gemeinschaftlichen Verpflegung in einer Werkstatt für 

Menschen mit Behinderungen.158 

Die bisher nur als Arbeitsassistenz bekannte Leistung im SGB IX a.F. wurde im Zuge 

des BTHG zur Sicherung von Bedarfen auch auf den privaten Bereich ausgeweitet, in 

Form von personeller Unterstützung im alltäglichen Leben. Wie bereits unter Kapitel 4 

beschrieben, handelt es sich gemäß § 78 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 SGB IX n.F. um „einfache 

Assistenz“ und nach Nr. 2 um „qualifizierte Assistenz“. Dabei hat der Gesetzgeber in 

 
157  Vgl. Gerspach/Küster/Lerch in BTHG-Umsetzung – Eingliederungshilfe im SGB IX (2019): S. 84. 
158  Zinsmeister in LPK-SGB IX (2019): §§ 113-116 Rn. 1f. 
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§ 78 Abs. 2 S. 1 SGB IX n.F. durch die Maßgabe, dass die Leistungsberechtigten auf 

Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 SGB IX n.F. nunmehr selbst über die konkrete 

Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort, und Zeitpunkt der Inanspruchnahme 

entscheiden können, eine weitreichende Systemänderung herbeigeführt.159 Dieses Teil-

habeplanverfahren, wie auch das neue Antragsrecht160 und das Gesamtplanverfahren, 

ist ein Kernbereich des BTHG und wirkt sich auf alle anderen Bereiche aus. Das 

Teilhabeplanverfahren gilt für alle der in § 6 SGB IX n.F. genannten Rehabilitations-

träger (auch Träger der Jugendhilfe und Eingliederungshilfeträger) und es ist zwingend 

zu beachten. Um Überschneidungen zu vermeiden, gibt es ausschließlich einen zustän-

digen Leistungsträger, der ebenfalls als leistender Träger fungiert.161 Sind demnach 

Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger 

erforderlich, entsteht die Koordinierungspflicht des leistenden Trägers.162 Handelt es sich 

bei den zu gewährenden Leistungen auch um Eingliederungshilfeleistungen nach 

§ 113ff. SGB IX n.F. und der Eingliederungshilfeträger ist verantwortlich für die Koordi-

nation der Leistungen, hat er gemäß § 21 S. 1 SGB IX n.F. ergänzend zu den 

Vorschriften des Teilhabeplanverfahrens auch die Regelungen für die Gesamtplanung 

(§ 117ff. SGB IX n.F.) zu berücksichtigen. Wenn es sich bei dem verantwortlichen 

Rehabilitationsträger um den Träger der öffentlichen Jugendhilfe handelt, gelten für ihn 

ergänzend die Vorschriften für den Hilfeplan nach § 36 SGB VIII. Folglich sind sowohl 

das Gesamtplanverfahren als auch das Hilfeplanverfahren Gegenstände des umfassen-

den Teilhabeplanverfahrens.163 

Ein weiteres Element zur Bedarfsfeststellung und zum besseren Zusammenwirken 

mehrerer Träger, ist die Teilhabeplankonferenz nach § 20 SGB IX n.F. Hierbei sollen die 

Möglichkeiten der Partizipation des Leistungsberechtigten gestärkt werden. Die 

Teilhabeplankonferenz kann durch die Leistungsberechtigten, die beteiligten 

Rehabilitationsträger und die  zuständigen Jobcenter vorgeschlagen werden 

(§ 20 Abs. 1 S. 2 SGB IX n.F.). Ob dieser Vorschlag in die Tat umgesetzt wird, hängt 

von verschiedenen Faktoren ab - eine Abweichung ist laut § 20 Abs. 1 S.3 SGB IX n.F. 

möglich. Aber handelt es sich um Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen 

bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder und einem damit verbundenen 

 
159  Zinsmeister in LPK-SGB IX (2019): §§ 113-116 Rn. 5f. 
160  Künftig reicht eine Antragstellung aus, um alle notwendigen Leistungen, auch von verschiedenen 

Leistungsträgern, zu erhalten. 
161  Wer der verantwortliche und damit auch zuerst leistende Rehabilitationsträger ist, wird nach den 

Regelungen in § 14 SGB IX n.F. bestimmt. Dieser ist dann auch für die Koordination der Leistungen 
zuständig. vgl. dazu Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 19 Rn. 5. Handelt es sich um Leistungen, für die 
der leistende Rehabilitationsträger nicht nach § 6 Abs. 1 SGB IX n.F. vorgesehen ist, kann es zu einer 
Antragssplittung kommen. (§ 15 SGB IX n.F.) vgl. dazu Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 15 Rn. 4. In 
§ 16 SGB IX n.F. sind die Erstattungsansprüche zwischen den Rehabilitationsträgern geregelt. 

162  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 19 Rn. 2ff. 
163  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 21 Rn. 1f. 
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Vorschlag, darf gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 SGB IX n.F. nicht von diesem Vorschlag abge-

wichen werden. Hier besteht eine Durchführungspflicht zum einen, weil es sich um eine 

Zuständigkeit und Kostenträgerschaft mehrerer Rehabilitationsträger handelt (insbeson-

dere auch dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe) und zum anderen komplexe Förder-

tatbestände vorliegen, welche insofern keine „einfachen“ Fälle sind.164 

Zusätzlich zu dem in § 19 und § 36 SGB IX n.F. normierten Zusammenwirken von 

Rehabilitationsträgern in Bezug auf Individualfälle, regeln §§ 25 sowie 26 SGB IX n.F. 

die allgemeine Zusammenarbeit mehrerer Träger. Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX n.F. 

sollen Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden. Eine Klärung soll möglichst 

ohne Inanspruchnahme von Gerichten und keinesfalls zu Lasten der Betroffenen 

erfolgen.165 

Mit dem BTHG hat der Gesetzgeber ein ehrgeiziges Ziel verfolgt und einen fundamen-

talen Systemwechsel vollzogen. Alle oben erwähnten Normen sind geeignet, um die 

bisherigen Zuständigkeitskonflikte zwischen Kinder- und Jugendhilfe sowie der 

Eingliederungshilfe aufzulösen. Da die gesetzliche Überführung der Eingliederungshilfe 

ins SGB IX n.F. erst kürzlich stattfand und die Gesetzesreform noch nicht abgeschlos-

sen ist, können leider keine Aussagen darüber getroffen werden, inwieweit 

Abgrenzungsprobleme vermieden werden konnten bzw. die Leistungsträger, mithilfe 

neuer Normen, zu einer besseren Zusammenarbeit beigetragen haben. Sowohl mit dem 

Teilhabeplanverfahren und der damit verbundenen Teilhabekonferenz als auch durch 

die §§ 25 und 26 SGB IX n.F. scheint eine schnelle und für den Betroffenen günstige 

Lösung denkbar. Die mehrfach geforderte Komplexleistung (z.B. durch Zinsmeister) 

scheint ebenfalls aufgrund der neu eingeführten Normen realisierbar. 

7 Fazit 

Allem voran gilt es im Sinne der UN-BRK klarzustellen: „Die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen ist ein Menschenrecht, kein Akt der Fürsorge oder Gnade. Menschen 

mit Behinderungen gehören von Anfang an in die Mitte unserer Gesellschaft.“ Dazu 

gehört natürlich auch, dass Menschen mit Behinderungen frei entscheiden können, über 

ihre Art zu wohnen, mit wem sie zusammenleben und auch, ob und wie viele Kinder sie 

haben möchten - gleichberechtigt zu Menschen ohne Behinderung. Das für diese 

Wünsche und Lebensvorstellungen Assistenz in unterschiedlichsten Formen notwendig 

 
164  Vgl. Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 20 Rn. 8. 
165  Die Rehabilitationsträger haben Gemeinsame Empfehlungen über die nahtlose, zügige und einheitliche 

Leistungserbringung von Leistungen zur Teilhabe vereinbart, abrufbar unter: www.bar-frankfurt.de. Vgl. 
Joussen in LPK-SGB IX (2019): § 25 Rn. 5f. 

http://www.bar-frankfurt.de/
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ist, soll nicht an der Verwirklichung hindern. Das mit dem BTHG geschaffene, moderne 

Teilhaberecht, das Menschen mit Behinderungen mehr Selbstbestimmung in ihrem 

Leben ermöglichen soll, hat einen Paradigmenwechsel in Gang gesetzt, der schon lange 

überfällig war. Dabei haben viele Neuregelungen, auch die Assistenzleistungen für 

Eltern mit Behinderungen, das Potential die Lebenssituation von Menschen mit 

Behinderungen zu verbessern. Indem z.B. neue Wohnformen (betreutes Wohnen von 

Eltern mit Behinderungen und ihren Kindern in Gastfamilien) geschaffen werden, die 

Eltern und Kinder sprichwörtlich am Leben in der Gesellschaft teilhaben lassen. 

Gefordert sind vorrangig die Rehabilitationsträger, damit getreu dem Motto "Nichts über 

uns - ohne uns"166, welches bereits während der Erarbeitung des BTHG galt, die Vor-

stellungen von Teilhabe der Menschen mit Behinderungen auch nach den gesetzlichen 

Vorgaben umgesetzt werden. Auf diese Weise könnten Zuständigkeitskonflikte und hier-

mit verbundene Belastungen für die Betroffenen vermieden und die Kommunikation aller 

Beteiligten gefördert werden. Halten sich sowohl die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

als auch die Eingliederungshilfeträger an die Neuerungen des Gesetzes, sollten 

Zuständigkeitskonflikte der Vergangenheit angehören und keinerlei Auswirkungen auf 

erforderliche Assistenzleistungen haben. 

Wünschenswert wäre, dass es sich bei dem BTHG um ein „lernendes“ Gesetz handelt, 

damit Probleme und Defizite, welche zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar sind, 

gelöst werden könnten. Und auch die angesprochene inklusive Lösung des SGB VIII 

könnte Ungleichheiten (z.B. bei der Kostenheranziehung) in der Behandlung von 

Menschen mit Behinderungen vermeiden. Diese scheint aber in weiter gesetz-

geberischer Ferne. Nicht nur die inklusive Lösung gehört zu den Themen, die innerhalb 

dieser Bachelorarbeit nicht weiter erörtert werden konnten. Themen, die speziell die 

Problemlagen von Menschen mit einer geistigen Behinderung aufgreifen oder Bezug 

nehmen auf derzeitige Assistenzangebote, hätten durchaus näher untersucht werden 

können, waren aber nicht Gegenstand dieser Betrachtung. Ebenfalls nutzbringend und 

notwendig wäre eine statistische Erfassung von Eltern mit Behinderungen sowie ihren 

Bedarfen. Denn erst wenn solche Erkenntnisse167 vorliegen, können auch Bedarfe, wie 

Elternassistenz oder Begleitete Elternschaft, zielgerichteter und bedürfnisorientierter 

erfolgen. 

  

 
166  „Nichts über uns – ohne uns“ BTHG-Umsetzung unter www.gemeinsam-einfach-machen.de: 

17.02.2020_17:18. 
167  Darüber trifft der Zweite Teilhabebericht über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen in 

Deutschland, Stand 2016, keine Aussagen. Anderweitige Statistiken sind nicht bekannt. 

http://www.gemeinsam-einfach-machen.de/
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8 Kernsätze 

1. Menschen mit Behinderungen haben einen Anspruch auf Elternschaft und eine 

damit verbundene persönliche Betreuung und Versorgung ihrer Kinder im eigenen 

Haushalt. Dies geht aus dem grundrechtlich geschützten Elternrecht des 

Art. 6 Abs. 2 und 3 GG und dem Gleichstellungsgebot des Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG hervor. 

Eine Behinderung allein, darf nicht der Grund für eine Betreuung und Versorgung des 

Kindes außerhalb des elterlichen Haushalts sein. 

2. Eine gelingende Assistenz, sowohl in Form von Elternassistenz als auch 

Begleiteter Elternschaft, basiert auf Vertrauen, Respekt vor andersartigen Lebensent-

würfen sowie dem Wissen, dass es keinem „erzieherisches Optimum“ bedarf. Ein 

Zusammenspiel aller Faktoren sorgt für bestmögliche Teilhabechancen der Kinder und 

Jugendlichen. 

3. Die Leistungserbringung an Eltern mit Behinderungen sollte „wie aus einer Hand“ 

erbracht werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Betroffenen so wenig wie möglich 

„belastet“ werden. 

4. Bisherige Zuständigkeitskonflikte scheinen vermeidbar, wenn die Träger der 

Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe die gesetzlichen Neuregelungen 

konsequent berücksichtigen und umsetzen. Hierbei sollte das Wohl der Betroffenen und 

ihrer Kinder im Mittelpunkt stehen und Grundlage für eine zügige, unkomplizierte und 

bedürfnisorientierte Leistungsgewährung sein. 
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